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Dr. Schäfer 
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Betr . : Entwurf eines Altlastensanierungsgesetzes; 
Stellungnahme 

•. Mit Be�iehung auf das mit Schreiben des Bundesministeriums 

für Umwelt ,  Jugend und Familie. vom 1 .  Dezember 1 9 8 8 , 

Z l . 0 8  3 5 2 3 / 5 - I / 8 / 8 8 , eingeleitete Begutachtungsverfahren 

legt das Österrei chische Bundes institut für Gesundheitswesen 

2 5  Aus f ertigungen seiner Stellungnahme zum Entwurf eines 

Altlastensanierungsgesetzes vor . 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

� 
Dr. Erich Schäfer 

( Geschäftsführer ) 

Beilagen 

A-lOlO Wien' Stubenring 6, Tel. (022 2) 515 hl - 0 Serie 
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Österreichisches Bundesinstitut fiir Gesundheitswesen 

STBLLtJIfGNABIIB 

Wien , 1 1 . Jänner 1 9 8 9  

Z l . : 6 9 9 9 - 9 3 / 8 8  

zum Bntwurf eines Bundesgesetzes zur Finanzierung 
und DurchfUhrung der Al tl as tensanierung 

(Altlastensanierungsgesetz-ALSAG) 

I .  Al lgemeines 

=============== 

Im Hinbli ck auf die Gefahr der Grundwas serverseuchung und Beein­

trächtigung der Trinkwa s serversorgung ist die Altlastensanierung 

unter dem Gesi chtspunkt der Hygiene und Vol ksgesundheit eines der 

vordring l i chsten Umwel tprobleme . 

Es wäre daher nicht zu verantworten , mit dringenden Sanierungs ­

maßnahmen zuzuwarten , b i s  durch Einführung einer neuen Bundes­

abgabe eine neue Finanz ierungsquelle erschlossen ist . 

Der erste Schritt zur Lösung des Altlastenproblems sollte die 

Vors orge gegen das Entstehen neuer Altlasten sein. 

Nur ein Abfallwirtschaftsgesetz , das nach der Abfallvermeidung 

bei Produktion und Konsum und nach der Abfa l lverwertung die Ent­

sorgungss icherheit gewährleistet , kann das Entstehen neuer Altla­

s ten verhindern oder z umindestens wesentli ch einschränken. 

Die Entsorgungs s icherheit kann nur durch Zuordnung der Abfälle 

nach Art , Beschaf fenheit und Gefahrenpotential zu geeigneten 

Abfal lbehandlungsanlagen bewirkt werden. Um künftige Altlasten zu 
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vermeiden , i s t  das Gefahrenpotential der abzulagernden Abfälle 

durch Vorbehandlung zu vermindern . Schädliche oder gefährl iche 

I nhalts stof fe der Abfälle müssen durch Verbrennung oder durch 

chemi sch-physikalische Behandlung zerstört , umgewandel t ,  abge­

trennt , konzentriert und soweit wie möglich immobilisiert werden . 

Die Verbrennung hat nicht nur zur Verringerung des Mül lvolumens ,  

sondern in erster Linie zur Verringerung des Gefahrenpotential s  

der Abfälle zu erfolgen . 

Die Entsorgung von Sonderabfäl len darf nicht länger al lein von 

den " marktwirtschaftlichen Mechanismen " abhängig sein . Es i s t  

nicht einzusehen , daß nach den Abfal lgesetzen der Länder für die 

Abfuhr und Beseitigung des Hausmüll s ein hochentwickeltes System 

mit Anschlußzwang , Verpflichtung der Gemeinden bzw . der Gemeinde­

verbände zur Einrichtung einer öf fentlichen Müllabfuhr und zur 

Errichtung von Abfal lbeseitigungsanl agen al s Gegenl eistung für 

die zu entrichtenden Müllgebühren existiert , während die Entsor­

gung der gefährl icheren Sonderabfälle nach dem Sonderabfal lgesetz 

des Bundes einzig und al lein der freiwi l ligen Initiative der hie­

für ni cht zuständigen Länder und dem Gewinnstreben privater 

Unternehmen überlas sen bleibt . 

Es genügt nicht , im Luftreinhaltegesetz für Kes selanlagen strenge 

technische Anforderungen an Abfal lverbrennungsanlagen festzule­

gen . Für alle Abfal lentsorgungseinrichtungen , insbesondere für 

Deponien , müßten verbindliche technische Anforderungen normiert 

werden . Unverbindliche Deponierichtl inien genügen nicht . 

I n  einem Abfallwirtschaftsgesetz müßten schl ießlich auch die 

Pflichten der Deponiebetreiber bzw . Grundstückseigentümer nach 

Schli eßung der Deponie im Hinbli ck auf die Sicherung und Sanie­

rung von Altlasten festgelegt werden . 

Der vorliegende Gesetzentwurf befaßt sich nicht mit der Vorsorge 

gegen neue Altlasten . Er bes chränkt sich auf die Einführung einer 

neuen Bundesabgabe ( Deponieabgabe ) , die Errichtung einer neuen 
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Körpers chaft öffentl i chen Rechts ( Altlastensanierungsverband ) und 

auf die Festlegung der Aufgaben dieser Körperschaft , die mit der 

Durchführung der Altlastensanierung betraut werden soll . Einz ige 

Finanz ierungsquelle für die Altlastensanierung soll das Abgaben­

aufkommen sein . 

Die Altlastensanierung hätte grundsätz lich nach dem Verursacher­

pinz ip zu erfolgen , das allgemein anerkannt ist und auch der 

Umweltpolitik der OECD und der EG zugrundeliegt . 

Al s Verursacher von Altlasten ( Altablagerungen ) kommen in Be­

tracht : 

o die seinerzeitigen Abfallerzeuger 

o der Abfa l l sammler oder Transporteur , der den Abfall angeliefert 

und abgelagert hat 

o der Abfa l l sammler oder Transporteur , der den Abfall angeliefert 

und dem Deponiebetreiber übergeben hat 

o der Deponiebetreiber 

o der/die frühere ( n )  Eigentümer des Deponiegeländes 

o der j etz ige Eigentümer des Deponiegeländes 

o die Behörde , die das Deponieren rechtswidrig zugelas sen hat 

o die Experten , die den Ablagerungen Unbedenkl ichkeit attestiert 

haben. 

Die Frage , wer von den als  Verursacher in Betracht kommenden 

Personen nach geltendem Recht ( del lege lata ) in Anspruch genom­

men werden kann oder nach künftigem Recht ( de lege ferenda ) in 

Anspruch genommen werden sol lte , ist gewiß nicht einfach zu be­

antworten . Das i s t  aber kein Grund , das Verursacherprinzip von 

vornherein außer Kraf t  zu setzen . 

Letztlich wird man zwar subs idiär durch Entwicklung und Realisie­

rung eines Kooperationsmodel l s  nach und neben Anwendung des 

Verursacherprinz ips auch die Al lgemeinheit ( im S inne des "Gemein­

lastprinz ips " )  mit Kosten der Altanlagensanierung belasten 

müs sen . 
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Ein Vorbild für die Errichtung eines Kooperationsmodel l s  zur 

Al tlastensanierung , das vom Verursacherprinzip ausgeht , könnte 

der vom US-Kongreß im Jahr 1 9 8 0  eingerichtete " Superfonds " sein , 

der zum weitaus größten Teil durch Steuern auf chemische Produkte 

und nur zu einem kleinen Tei l  durch Bundeszuschüsse gespeist 

wird . 

Der vorliegende Gesetzentwurf geht nicht vom Verursacherprinz ip 

aus . Er führt eine neue Abgabe ein , mit der er nicht die Ver­

ursacher von Altlasten ( Industrie , Gewerbe , Deponiebetreiber ) ,  

sondern alle deponierten Abfälle und damit auch alle privaten 

Haushalte belastet , die für die ordnungsgemäße Entsorgung ihres 

Hausmül l s  ohnehin schon seit mehreren Jahrzehnten adäquate Mül l ­

gebühren zahlen müssen . Durch die tiberwälzung der neuen Abgabe 

werden die privaten Haushalte sohin doppelt belastet und damit 

gezwungen , die Entsorgung von industriellen und gewerbl ichen 

Abfällen mitzufinanz ieren . 

Mit der Deponieabgabe sol len nicht nur Altabl agerungen , sondern 

auch stil lgelegte Produktions stätten und andere Bodenkontami­

nationen saniert werden . 

Die Abgabe fl ießt zur Gänze dem Bund ( Altlastensanierungsverband ) 

zu , obwohl der Bund bi sher zur Abfal lentsorgung und Altlastensa­

nierung nichts Wesentliches geleistet hat , während Gemeinden , 

Gemeindeverbände und Länder Deponien nicht nur errichtet , sondern 

vereinzelt auch s chon saniert haben . 

Das Abgabenaufkommen soll nicht aus schließlich für die Sanierung 

von Altlasten verwendet werden . Es wird vielmehr zur Gänze einer 

neuen öf fent l ich-rechtl i chen Körperschaft , dem Altlastensanie­

rungsverband ( mi t  dem Altlastensanierungskuratorium ) zugeführt , 

der damit auch den Verwaltungsaufwand und den Aufwand für Studien 

und Pro j ekte zur Entwicklung von Sicherungs- und Sanierungstech­

nologien zu finanz ieren hat. 
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Überdies sol len aus dem Abgabenaufkommen Entschädigungen an Depo­

nieeigentümer für die Duldung der Sanierungsmaßnahmen gezahlt 

werden; was wohl nicht allgemein verständli ch i s t. 

Es ist mit den Grundsätzen einer zweckentsprechenden und spar­

samen Verwal tung unvereinbar , daß mit Hilfe einer neuen Bundes ­

abgabe eine neue öf fentl i ch-rechtliche Körperschaft , der Alt­

lastensanierungsverband , geschaffen werden soll. Die Vol l z iehung 

des Gesetzes könnte und müßte vom Bundesministerium für Umwelt ,  

Jugend und Familie selbst oder vom Umweltbundesamt besorgt wer­

den. Wenn das Abgabenaufkommen nicht in das Bundesbudget f l ießen 

sol l , könnte es dem Umwelt- und Wasserwirts chaftsfonds überwiesen 

werden , der u . a. zum Schutz der Umwelt gegen Belastungen durch 

Sonderabfälle und zur Gewährl eistung einer ausreichenden Wasser­

versorgung gebildet wurde. 

Die vorgesehene Art der Einhebung der Abgabe stellt die Vol l z ieh­

barkeit des vorl iegenden Gesetzentwurfes in Frage. Die Abgabe 

soll vom abgabenpflichtigen Deponiebetreiber im Zeitpunkt des 

Einbringens der Abfälle in die Deponie nach Abfallart ( für ge­

fährliche Sonderabfälle ist eine höhere Abgabe zu entri chten ) und 

nach Gewicht bemes sen werden. Nach der Abfallerhebung 1 9 8 4  hatten 

aber von den insgesamt 5 1 7  als  in Betrieb gemeldeten Deponien nur 

1 4 3  ( 2 7 , 7  Prozent ) ein Betriebsgebäude oder einen Unterstand , was 

Voraussetzung für eine Eingangskontrolle ist. Nur etwa die Häl fte 

der Deponien war durch eine Umzäunung wenigstens einigermaßen 

gegen unkontroll ierte und unbefugte Ablagerungen geschützt. 

Bei I nkrafttreten des Gesetzentwurfes wäre zu befürchten , daß die 

Sonderabfallbesitzer die abgesicherten Deponien meiden und ihre 

Sonderabfälle l ieber unkontrolliert und abgabenfrei ablagern. Das 

wird ihnen durch eine vom Umweltministerium beabsichtigte Novel­

lierung der Sonderabfallgesetznovelle erleichtert . Künftig sollen 

näml ich Transporteure von Sonderabfällen vom Geltungsbereich des 

Sonderabfal lgesetzes und damit auch von der Nachweispf licht aus­

genommen werden . 
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I I . Zu den einzelnen Bestimmungen 

================================= 

Zu § 1 ( Z iel des Gesetzes ) :  

Die Öberschrift des § 1 lautet : "Ziel des Gesetzes" . § 1 defi­

niert aber nicht nur das Ziel des Gesetzes sondern auch das Mit­

tel , mit dem das Z iel erreicht werden soll . Das Z iel des Gesetzes 

soll näml ich ausschließl ich "durch die Errichtung eines Altla­

stensanierungsverbandes" erreicht werden . 

Die Errichtung eines Altlastensanierungsverbandes wird gemäß § 1 

als  einz iges Mittel zur Erreichung des Z ieles des Gesetzes ange­

sehen . Demgemäß regelt ein eigener Abschnitt des Gesetzes , der 

I I I . Abs chnitt des Gesetzentwurfes mit den §§ 1 2  bis 2 4 , den zu 

errichtenden Altlastensanierungsverband . Er stel lt damit den 

größten Abschnitt des Gesetzentwurfes dar . 

Al s Z iel des Gesetzes gibt § 1 an : "die Sicherung und die Sanie­

rung von Al tlasten im Sinne des § 2 Abs . 1 ,  von denen eine Gefahr 

für die Gesundheit des Menschen und für die Umwelt ausgehen 

kann" . Z iel des Gesetzes ist damit nicht etwa der Schutz der 

Gesundheit des Mens chen für sich al lein . Auch die Umwelt an sich ,  

( etwa Boden oder Grundwasser ) , soll nicht Schutzgut des Altla­

stensanierungsgesetzes sein . Nur die Abwehr von Gefahren , die 

sowohl die Gesundheit als auch die Umwelt bedrohen , soll Z iel des 

Gesetzes sein . Z iel des Gesetzes ist auch nicht die Vorsorge ge­

gen Gefahren , die von Ablagerungen ausgehen können . I nsbesondere 

wird weder durch den vorliegenden Entwurf noch durch ein gelten­

des Gesetz dafür gesorgt , daß nicht die Deponien und I ndustrie­

standorte von heute die Altlasten von morgen s ind . Das Z iel des 

Al tlastensanierungsgesetzes beschränkt sich nach dem Wortlaut des 

§ 1 auf die Abwehr von Gefahren durch "Sicherung" und "Sanierung" 

von Altlasten . 

Q ÖSTERREICHISCHES BUNDESINSTITUT FüR GESUNDHEITSWESEN 
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Gegenstand der Abwehr von Gefahren , die von Altlasten ausgehen 

können , sol len nach dem Wortlaut des § 1 alle "Altlasten im Sinne 

des § 2 Abs. 1 "  sein. § 2 Abs. 1 def iniert als "Altlasten im Sin­

ne dieses Bundesgesetzes " nicht nur "Ablagerungen von Abfäl len 

( Al tablagerungen ) "  sondern auch " Standorte von stil lgelegten Pro­

duktionsstätten ( Altstandorte ) "  und " kontaminierte Böden " .  Die 

nachfolgenden Bestimmungen , insbesondere die Bestimmungen des 

I I . Abschnittes über den Altlastenbeitrag , bez iehen s ich hingegen 

auss chl ießl ich auf die Ablagerung von Abfäl len. 

Damit erweist es sich als  Z iel des Gesetzes , mit Hilfe einer 

Bundesabgabe auf die Ablagerung von Abfäl len , einschl ießl ich des 

Hausmül l s , auch die Sanierung von stil lgelegten Produktions stät­

ten und die Sanierung von Boden- und Grundwasser-Kontaminationen 

durch landwirtschaftliche Tätigkeiten zu finanz ieren. Der Gesetz­

entwurf steht sohin in einem programmati sch erklärten Widerspruch 

zum Verursacherprinz ip. 

Das Verursacherprinz ip i st ein dem marktwirtschaftlichen System 

entsprechendes Prinzip der Kostenzurechnung , das als eines der 

Grundprinz ipien der Umweltpol itik und des Umweltrechts allgemein 

anerkannt wird und insbesondere auch der Umweltpolitik interna­

tionaler Organisationen ( OECD , EG ) zugrundeliegt. Die Kosten für 

die Vorsorge gegen Umweltgefahren , für die Abwehr von Umweltge­

f ahren und für die Sanierung von Umweltschäden hat demnach grund­

sätz l i ch der Verursacher der Umweltgefahren bzw. der Umweltschä­

den zu tragen. 

Al s Verursacher von Altlasten im Sinne des § 2 Abs . 1 des Gesetz­

entwurfes kommen in Betracht : 

a )  Verursacher von Altablagerungen : 

o die seinerzeitigen Abfal lerzeugerj 

o der Abfallsammler oder Transporteur , der den Abfall angel ie­

fert und abgelagert hatj 

Q ÖSTERREICHISCHES BUNDESINSTITUT FüR GESUNDHEITSWESEN 
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o der Abfal lsammler oder Transporteur , der den Abfall angel ie-

fert und dem Deponiebetreiber übergeben hat; 

o der Deponiebetreiber; 

o der/die frühere ( n )  Eigentümer des Deponiegeländes; 

o der j etz ige Eigentümer des Deponiegeländes; 

o die Behörde , die das Deponieren rechtswidrig zugelassen hat; 

o die Experten , die den Ablagerungen Unbedenkl ichkeit beschei­

nigt haben . 

b )  Verursacher von Kontaminationen ehemals gewerbl ich oder in­

dustriell genutzter Grundstücke ( " Standorte von stil lgelegten 

Produktionsstätten ( Altstandorte " ) ) :  

o das / die Unternehmen , das /die die Kontamination verursacht 

hat/haben; 

o der/die frühere ( n )  Eigentümer des Betriebsgeländes; 

o der jetz ige Eigentümer des Betriebsgeländes . 

c )  Verursacher von Kontaminationen ehemals anders ( insbesondere 

landwirtscha ftlich ) genutzter Grundstücke ( " kontaminierte 

Böden " ) : 

o derjenige/diej enigen , der/die verunreinigende Stoffe unmit­

telbar eingebracht hat/haben; 

o der/die Bewirtschaf ter , der/die die Kontamination verursacht 

hat /haben; 

o der/die frühere ( n )  Eigentümer des Grundstückes; 

o der j etzige Eigentümer des Grundstückes; 

o der/die Verursacher von Luftschadstof femissionen , die zu 

großflächigen Immi s sionsbelastungen des Bodens mit Schad­

stof fen geführt haben . 

Die Frage , wer von den als  Verursacher in Betracht kommenden Per­

sonen nach gel tendem Recht ( de lege lata ) in Anspruch genommen 

werden kann oder nach künftigem Recht ( de lege ferenda ) in An­

spruch genommen werden sol lte , ist gewiß nicht einfach zu beant­

worten . Nicht j eder Verursachungsbeitrag wird genügen , um daran 

Q ÖSTERREICHISCHES BUNDESINSTITUT FÜR GESUNDHEITSWESEN 
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die Pflicht eines Sanierungsbeitrages zu knüpfen . Derj enige , der 

nur einen untergeordneten Ursachenbeitrag geleistet hat , wird 

nicht mit den Kosten für die Sanierung zu belasten sein . 

Grundsät z l i ch wird in der Literatur zwischen dem Verhaltens - oder 

Handlungsverantwortl i chen ( Handlungsstörer ) und dem Zustandsver­

antwortl ichen ( Zustandsstörer ) unterschieden . Unter dem Aspekt 

der Gerechtigkeit der Lastenverteilung wäre in erster Linie der 

Handlungsverantwortl i che zum Tragen der Sanierungskosten heranzu­

z iehen . Unter dem Gesichtspunkt der Dringlichkeit und Durchsetz­

barkeit der Sanierung kann es sich hingegen als notwendig erwei­

sen , vorerst den Zustandsverantwortlichen heranzuz iehen , wobei 

ihm aber ein Regreßanspruch gegen den Handlungsverantwortlichen 

zustehen sol lte . Im I nteresse der Effiz ienz der Gefahrenabwehr 

kann es also notwendig sein , j e  nach Fal lkonstel lation das Prin­

zip der Gerechtigkeit des Lastenausgleiches zurückzudrängen oder 

zu durchbrechen . Das wird insbesondere dann nicht zu vermeiden 

sein , wenn es fakti sch unmöglich ist , den Handlungsverantwortl i ­

chen aus f indig zu machen oder mit Sanierungskosten zu bel asten . 

Ni cht außer acht zu las sen ist , daß auch Behörden und damit Ge­

bietskörperschaften als  Verursacher von Altlasten zur Altlasten­

sanierung herangezogen werden können . Wie bei spiel sweise das 

Verwaltungsgericht Hannover Anfang Dezember 1 9 8 8  feststel lte , war 

die 1 9 8 3  stillgelegte Deponie Münchehagen im niedersächs ischen 

Landkrei s  Nienburg ( BRD ) in den 7 0er Jahren rechtswidrig errich­

tet worden . Die Genehmigung wurde für nichtig erklärt und das 

Land verpflichtet , die Folgen der für nichtig erklärten Genehmi­

gung zu beseitigen . Eine gründliche Sanierung der Deponie Münche­

hagen wird vorauss ichtl ich über eine Milliarde Mark kosten 

( Frankfurter Rundschau 3 0 . Dezember 1 9 8 8 ) .  

Letztl i ch wird man subsidiär durch Entwicklung und Real i sierung 

eines Kooperationsmodell s  nach und neben Anwendung des Verursa­

cherprinz ips auch die Al lgemeinheit ( im Sinne des " Gemeinlast­

prinz ips " )  mit Kosten der Altanlagensanierung belasten müs sen . 
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Der vorl iegende Gesetzentwurf will aber das Verursacherprinzip 

von vornherein außer Kraft setzen und belastet alle privaten 

Haushalte mit den Sanierungs kosten von Altlasten , die von Gewer­

be , I ndustrie und Landwirtschaft verursacht wurden . 

Für die Entwicklung eines Kooperationsmodel l s  zur Altlastensanie­

rung , das vom Verursacherprinzip ausgeht , gibt es bereits aus län­

dische Vorbilder . Die wohl bekannteste Einrichtung dieser Art ist 

der vom US-Kongreß im Jahr 1 9 8 0  mit Gesetz eingerichtete " Super­

fonds " .  Von den 1 , 6  Mrd . US $ des Superfonds ( für den Zeitraum 

1 9 8 1  bis 1 9 8 5 ) waren 1 , 3 8 Mrd . US $ durch Steuern auf Produkte 

von Rohöl , petrochemi sche und gewisse anorganische Grundstoffe 

auf zubringen . Bis zu 2 2 0  Mio . US $ waren als Zuschüsse des Bun­

deshaushaltes vorgesehen . Die Chemische I ndustrie wurde als 

Steuergegenstand gewählt , da sie durch ihre nicht umweltkonforme 

Ablagerung ihrer Produkte in der Vergangenheit die größten 

ökonomis chen Vorteile zu Lasten der Umwelt erz ielte . 

Dagegen sieht der vorliegende Gesetzentwurf zur Finanz ierung 

eines zu errichtenden Altlastensanierungsverbandes nur eine Fi­

nanzierungsquelle vor : eine Bundesabgabe auf alle deponierten und 

ausgeführten Abfälle . 

Diese neue Bundesabgabe würde alle privaten Haushalte belasten , 

die s chon seit Jahrzehnten für die ordnungsgemäße Beseitigung des 

Haus- und Sperrmüll s  entsprechende Müllgebühren zu lei sten haben . 

Zur Regelung der Abfuhr und Beseitigung des Hausmül l s  haben näm­

l i ch die österrei chischen Bundesländer schon vor Jahrzehnten 

durch Landesgesetze ein hochentwickeltes rechtl i ches und organi­

satorisches System geschaffen , das einen Anschlußzwang , eine 

Verpflichtung der Gemeinden bzw . der Gemeindeverbände zur Müllab­

fuhr und zur Errichtung sowie zum Betrieb von Abfallbeseitigungs­

anlagen als Gegenleistung für die von den Haushalten zu leisten­

den Mül lgebühren vorsieht . 
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- 1 1  -

Hingegen hat der Bund mit dem Sonderabfal lgesetz die Entsorgung 

der in der Regel gefährl icheren Sonderabfälle bewußt dem allein 

vom Prei s  gesteuerten freien Spiel der marktwirtschaftlichen 

Mechanismen überlas sen . Keine Gebietskörperschaft ist zur Samm­

lung , Abfuhr und Beseitigung von Sonderabfäl len verpf l i chtet . Das 

Sonderabfal lgesetz verpflichtet den Bund nicht einmal zu einem 

f inanz iel len Beitrag hiezu . Mangel s Anschlußzwang für Sonderab­

fälle existieren auch keine Gebühren für die Abfuhr und Beseiti­

gung von Sonderabfäl len . Nun aber soll eine Bundesabgabe auf die 

Deponierung aller Abfälle eingehoben werden , die dem Bund zu­

f l ießt . 

Der Bund betreibt , anders als die Länder und Gemeinden , keine 

Deponien. Gemeinden , Gemeindeverbände und Länder s ind bereits mit 

den Kosten für Errichtung und Betrieb der Deponien belastet . Sie 

haben viel fach auch schon beträchtliche finanz ielle Mittel für 

die Sanierung von Deponien aufgewendet . Die privaten Haushalte 

haben dafür in steigendem Ausmaß Müllgebühren zu entrichten . 

I n  dieser Situation die privaten Haushalte , die für die ordnungs­

gemäße Entsorgung ihrer Abfälle ohnehin schon seit Jahrzehnten 

Mül lgebühren leisten , mit einer Abgabe zugunsten des Bundes zu 

belasten , damit dieser in Zukunft Sanierungen von Altlasten , die 

durch I ndustrie , Gewerbe und Landwirtschaft verursacht wurden , 

veranlas sen kann , ist j edenfalls mit dem Verursacherprinzip und 

mit dem Prinzip einer gerechten Lastenverteilung unvereinbar . 

Zu § 2 ( Begri f fsbestimmungen ) :  

Der Altlastenbegrif f  des § 2 ist einerseits zu eng und anderer­

seits zu weit gefaßt . Zu eng ist er , wei l  eine Kumulierung einer 

Gefahr für die Gesundheit des Menschen einerseits und einer Ge­

fahr für die Umwelt andererseits verlangt wird . Dieses Erforder-
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- 1 2  -

nis der Kumulierung von Gefahren entspricht nicht den herkömml i­

chen Definitionen des Begrif fes Altlasten im Schrifttum .  

Übl i cherweise werden "Altlasten " etwa wie folgt def iniert : 

"Altlasten s ind Altablagerungen oder Altstandorte , von denen eine 

Gefahr für die menschl iche Gesundheit oder die Umwelt ausgeht . "  

Zu wei t  i s t  der Altlastenbegrif f  des § 2 weil er auch die 

" kontaminierten Böden " einbez ieht . Damit werden insbesondere 

auch die großflächigen BOdenbelastungen zu den Altlasten gezählt ,  

die durch Überdüngung , durch Auftragen sChwermetallhaltiger 

Klärschlämme oder durch Luftschadstoff-Immi ssionen entstanden 

s ind . Sol che großflächigen Kontaminationen von Böden werden übl i­

cherweise nicht als  "Altlasten " bezeichnet . Die Konsequenz der 

Anführung der " kontaminierten Böden " in § 2 ist deren Einbez ie­

hung in die Z iel setzung und Regelung des Altlastensanierungsge­

setzes . Das würde bedeuten , daß die einz ige Finanz ierungsquell e ,  

die für die Al tlastensanierung i n  diesem Gesetz vorgesehen ist , 

näml ich die Bundesabgabe auf die Deponierung von Haus - , Sperrmüll 

und Sonderabfall auch zur Finanz ierung der Sanierung von land­

wirtschaftlichen Flächen heranzuz iehen wäre; auch dann , wenn die 

Kontaminierung nicht durch Altablagerungen oder Altstandorte 

sondern durch fehlerhafte Bewirtschaftung entstanden ist . 

Schl ießlich i s t  gegen die Definition des § 2 Abs. 1 einzuwenden , 

daß alle Ablagerungen von Abfäl len ohne Rücksi cht auf den Zeit­

punkt , in dem sie erfolgten , als "Altablagerungen " bez eichnet und 

zu den Al tlasten gezählt werden . Damit wird für Vergangenheit , 

Gegenwart und Zukunft j ede Ablagerung zur Altlast erklärt . Das 

mag sogar der Realität entsprechen , doch kann es wohl nicht In­

tention des Gesetzentwurfes sein . Mangel s einer zeitl i chen Grenz ­

z i ehung i m  § 2 Abs . 1 i s t  aber nicht zu erkennen , wel che Ablage­

rungen nicht a l s  Altablagerungen gelten sollen . Wenn allein das 

Merkmal der von ihnen möglicherweise ausgehenden Gefahren für die 

Zuordnung zu den Altlasten maßgebend sein sol lte , so wäre anzu­

nehmen , daß auch gegenwärtige und künftige Ablagerungen Gegen-
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stand der Al tlastensanierung sein sol len . Entspricht das der Ab­

sicht der Autoren des Gesetzentwurfes ? Denkbar wäre al lenfal l s , 

nur Ablagerungen , die nach dem I nkrafttreten des Sonderabfal lge­

setzes ( 1 . Jänner 1 9 8 4 ) erfolgten und von denen Gefahren für die 

Gesundheit des Menschen oder für die Umwelt ausgehen können , zu 

den Altlasten zu zählen . 

Während in der Definition des Begri f fes "Al tlasten " im Abs . 1 des 

§ 2 von " Ablagerungen " die Rede ist und das Wort " Deponieren " gar 

nicht vorkommt , wird überflüss igerweise das Wort " Deponieren " ,  

das zweifellos ein Synonym für "Ablagern " i s t , im Abs . 3 defi­

niert . 

Die Def inition des Begrif fes " Deponieren " im Abs . 3 widerspricht 

dem allgemeinen Sprachgebrauch . Im allgemeinen Sprachgebrauch 

versteht man unter Deponieren sowohl das unbefristete als  auch 

das befristete Ablegen einer Sache . Nach Abs . 3 sol l nun gegen 

den allgemeinen Sprachgebrauch neben dem unbefristeten Ablagern 

von Abfällen nur " das nachweisl ich zeitlich beschränkte , drei 

Monate übersteigende Ablagern von Abfällen ( Zwischenlager ) "  als  

" Deponieren " gelten . Warum für Ablagerungen , die s chon seit mehr 

a l s  drei Monaten bestehen , der Nachweis ihrer zeitl i chen Be­

s chränkung verlangt wird , um s ie dem Begri f f  Deponieren unter­

stel len zu können , i s t  unverständli ch . Vermutli ch hat man mit der 

Bestimmung des Abs . 3 beabsi chtigt , Zwischenlager , die nachweis­

l ich nicht länger als drei Monate bestehen , vom Begrif f  " Depo­

nieren " und damit von der Regelung des Gesetzes , insbesondere vom 

Altlastenbeitrag aus zunehmen . 

Aber auch diese Abs i cht ist bedenkl ich . Wie soll denn im Zeit­

punkt der Ablagerung nachgewiesen werden , daß die Ablagerung 

nicht länger a l s  drei Monate bestehen wird? Wel che Erkenntnisse 

sprechen für die Annahme , daß von einer Ablagerung , die nur zwei 

Monate und 2 8  Tage besteht , keine Gefahren für die Gesundheit des 

Menschen oder für die Umwelt ausgehen können? Die Ausnahme von 

nicht mehr al s dreimonatigem Zwischenlagern vom Begr i f f  " Deponie-
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- 1 4  -

ren " ist sachlich nicht zu rechtfertigen und daher wil lkürlich . 

Überdies wäre nicht zu erwarten , daß sich im Zeitpunkt der 

Ablagerung ein Beweis dafür führen läßt , daß diese Ablagerung 

nach drei Monaten spurenlos beseitigt ist . 

Zu § 3 ( Gegenstand des Beitrags ) :  

Für das Deponieren von Abfäl len soll gemäß § 3 Z .  1 ein "Alt­

lastenbeitrag " eingehoben werden . Wie aus den Erläuterungen zu 

ersehen ist , wird der Altlastenbeitrag als Abgabe im Sinne der 

Finanzverfassung verstanden , die vom einfachen Bundesgesetzgeber 

als " Zuschlag " sowohl auf Sonderabfälle als auch auf Hausmüll 

eingehoben werden könne . 

Al s Alternative zu dieser Bundesabgabe auf alle deponierten Ab­

fälle wird in den Erläuterungen eine Vereinbarung gemäß Art . ISa 

B-VG ins Auge gefaßt . Danach sol lte sich der Bund für eine ent­

sprechende Beitragseinhebung auf Sonderabfälle und die Länder für 

eine gleichartige Vorgangsweise für Hausmüll verpf l ichten . Für 

diese Alternative geben aber die Erläuterungen " zu bedenken , daß 

die Abfallbegriffe des Sonderabfal lgesetzes und der Abfal lgesetze 

der Länder nicht ineinander grei fen und daher sowohl Doppelbela­

stungen als auch Erfas sungslücken Platz greifen würden " .  

Bei Verwirkl ichung der vorgesehenen Bundesabgabe auf alle depo­

nierten Abfäl le wird hingegen of fenbar keine Gefahr einer " Dop­

pelbelastung " gesehen . Dabei wird allerdings ein grundlegender 

Unterschied zwischen den Abfal lgesetzen der Länder einerseits und 

dem Sonderabfal lgesetz des Bundes andererseits übersehen . 

Die Abfal lgesetze der Länder sehen für die Abfuhr und Beseitigung 

von Haus - und Sperrmüll grundsätz lich einen Anschlußzwang an die 

öf fentliche Mül labfuhr vor . Die Gemeinden bzw . Gemeindeverbände 
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- 1 5  -

s ind grundsätz l i ch verpflichtet , Abfallbeseitigungsanlagen ( Depo­

nien ) zu errichten. Für die Benützung der Einrichtungen und An­

lagen der öffentlichen Müllabfuhr sind Gebühren ( Müllgebühren ) zu 

entrichten . 

Hingegen kennt das Sonderabfal lgesetz keinen Anschlußzwang und 

keine Verpfl ichtung einer Gebietskörperschaf t  für Abfuhr und Be­

seitigung von Sonderabfäl len zu sorgen. Dementsprechend s ind auch 

keine Gebühren für die I nanspruchnahme öf fentli cher Einrichtun­

gen zu entrichten. 

§ 4 Abs. 1 des Sonderabfallgesetzes verpfl ichtet zwar den Sonder­

abfal lbes itzer , dafür zu sorgen , daß Sonderabfälle rechtzeitig so 

beseitigt werden , daß keine der im § 5 angeführten nachteil igen 

Folgen eintreten. Das Sonderabfal lgesetz geht aber von der Er­

wartung aus , daß die "marktwirtschaftlichen Mechanismen " für die 

" ordnungsgemäße Entsorgung " der Sonderabfälle " in zweckentspre­

chender Wei se " sorgen würden . 

Während also für die ordnungsgemäße Entsorgung von Haus- und 

Sperrmül l  als  Gegenleistung für die zwangsweise I nanspruchnahme 

öf fentlicher Einrichtungen und Abfallbeseitigungsanlagen bereits 

seit Jahrzehnten kostendeckende Gebühren zu leisten s ind , besteht 

für die Entsorgung von Sonderabfäl len keine Gebührenpflicht. Man­

gel s  einer gesetzlichen Verpf l ichtung einer Gebietskörperschaft , 

für die Errichtung und den Betrieb von Sonderabfallbehandlungsan­

lagen zu sorgen , die von den Sonderabfallbesitzern zwangsweise in 

Anspruch zu nehmen wären , besteht auch kein ausreichendes Angebot 

an sol chen Sonderabfallbehandlungsanlagen . Das gilt sowohl hin­

s i chtlich der Z ahl als  auch hinsichtlich der Qualität von Sonder­

abfallbehandlungsanlagen. 

Obwohl also für die ordnungsgemäße Besei tigung von Hausmüll be­

reits kostendeckende Gebühren zu leisten s ind , unterwirft § 3 des 

vorl iegenden Entwurfes auch das Deponieren von Hausmüll einer 

Abgabe , die an den Bund abzuführen ist. Damit erfolgt ungeachtet 
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- 1 6  -

der fundamentalen Unterschiede , die hinsichtlich der Entsorgung 

von Hausmüll einerseits und Sonderabfall andererseits bestehen , 

abgabenrechtlich eine grundsätz liche Gleichbehandlung . Diese 

Gleichbehandlung führt im Falle der Hausmüllentsorgung , für die 

bereits kostendeckende Müllgebühren zu leisten s ind , zu einer 

Doppelbelastung . 

Die Gleichbehandlung von Ungleichem und die daraus resultierende 

Doppelbelastung privater Haushalte ist an s i ch schon verfas sung s­

rechtlich bedenklich . Diese Bedenken verstärken sich aber noch , 

wenn man bedenkt , daß Altlasten in erster Linie von gewerbl i chen 

und industriel len Abfäl len verursacht werden . 

Zu einem großen Teil , wahrscheinl ich zum größten Teil , werden in 

Österreich Sonderabfälle teils legal , teils illegal ohne Vorbe­

handlung auf Hausmül ldeponien abgelagert . Die negativen Folgen 

dieser Praxis bleiben nicht aus . Mehrfach waren Gemeinden al s 

Deponiebetreiber zur Abwehr akuter Gefahren bereits gezwungen , 

Deponien , auf denen auch Sonderabfäl le deponiert wurden , kosten­

aufwendig zu sanieren . Hingegen betreibt der Bund keine Deponien . 

Er hat bisher auch zur Sanierung von Deponien nichts Wesentl i ches 

beigetragen . Er soll aber Nutznießer der Doppelbelastung privater 

Haushal te werden . 

Nicht nur unter dem verfassungsrechtli chen Aspekt des Gleich­

heitsgrundsatzes sondern auch unter dem Gesichtspunkt einer ge­

rechten Lastenverteilung erscheint sohin die vorgesehene Regelung 

kaum vertretbar . 

Auch den Motiven für die vorgesehene Regelung kann nicht gefolgt 

werden . Die diesbez üglichen Erläuterungen sind nicht überzeugend . 

I n  den Erläuterungen wird ausgeführt , daß der vorgesehene " Alt­

lastenbeitrag " umweltpol itisch und abfallwirtscha ftl i ch sinn­

vol ler erscheine " al s  ein Beitrag für die Entstehung oder die 

Abfuhr von Abfällen , da für die Entsorgungswirtschaf t  damit die 

Anrei z e  z ur ( finanz iell belastungsvermeidenden ) Abfallverwertung 

ausgelöst werden . "  
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Anges i chts der wiederholten Erklärungen , wonach sich das Bundes­

ministerium für Umwelt , Jugend und Famil ie die Lösung der Ab­

fallprobleme in erster Linie von der Abfallvermeidung erwarte , 

ist diese Begründung für die Regelung des § 3 überraschend . Nicht 

die Indus trie und das Gewerbe sol len zur Abfallvermeidung veran­

laßt werden , sondern die " Entsorgungswirtschaft " zur Abfall� 

wertung . 

Abgesehen davon , daß es meist auch zur Abfal lverwertung zu spät 

i s t , wenn einmal die " Entsorgungswirtschaft " im Besitz der Abfäl­

le i s t , sollte man doch der Abfal lvermeidung vor der Abfallver­

wertung Vorrang einräumen . 

Ungeachtet der wiederholten Bekenntni sse zur Abfallvermeidung 

wurde aber die beste Gelegenheit zur Festlegung gesetzlicher 

Vorschri ften für eine wirksame Abfallvermeidung nicht genützt . 

Die Gewerberechtsnovelle 1 9 8 8  hätte näml ich die Gelegenheit 

geboten , Abfallvermeidung und Abfal lverwertung zum Gegenstand des 

gewerbl ichen Betriebsanl agen-Genehmigungsverf ahrens zu machen. 

Soll te diese Gelegenheit nur aus verfassungsrechtl ichen Gründen 

( Versteinerungstheorie ) ungenützt verstrichen sein , so bietet 

s i ch nunmehr diese Gelegenheit in einem Abfallwirtschaftsgesetz 

des Bundes aufgrund des neuen verfassungsrechtlichen Kompetenz ­

tatbestandes " Abfal lwirtscha ft " . Mit einer Bundesabgabe auf die 

Deponierung von Abfäl len läßt sich gewiß kein Abfallvermeidungs­

effekt erz ielen , da die Kausalkette zwi schen Einhebung der Abgabe 

und Vermeidung von Abfällen aufgrund der gegenwärtigen Rechtslage 

und Praxis nicht zu schließen ist . 

Das Sonderabfal lgesetz , das die Beseitigung von Abfällen den 

Mechanismen der Marktwirtschaft überläßt und die Voll zugspraxis , 

die eine lückenlose Kontrolle der Entsorgung von Sonderabfäl len 

nicht gewährleistet , ermögl ichen es den Sonderabfallbes itzern 

auch heute noch , s i ch auf andere Weise Kosten einer ordnungsge­

mäßen Entsorgung zu ersparen als durch Vermeiden von Abfäl len; 

zumal Anlagen zur ordnungsgemäßen Entsorgung von Sonderabfäl len 
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- 1 8  -

in ausreichender Zahl und mit ausreichender Aus stattung gar nicht 

vorhanden s ind. 

Die vom Bundesministerium für Umwelt , Jugend und Familie vorbe­

reitete Nove l l ierung der Sonderabfal lgesetznovelle vom 2 3 . Juni 

1 9 8 8  wird die Gefahr , daß s i ch Sonderabfal lbes itzer dem Geltungs­

bereich und damit der Nachweispfl icht entziehen können , noch 

erhöhen , da künf tig die Verbringung von Sonderabfäl len durch 

"bl oße" Beförderer von der Kontrolle nach dem Sonderabfal lgesetz 

ausgenommen werden soll . Wie soll bei einer solchen Rechts - und 

Sachl age durch die Einführung einer Deponieabgabe ein Abfal lver­

meidungsef fekt eintreten? Es ist eher anzunehmen , daß der Trans­

porteur von Sonderabfal l eine der zahlreichen nicht umz äunten , 

unbewachten Deponien auf suchen wird , um seine Fracht loszuwerden 

und auf diese Wei se die Abgabepfl icht zu umgehen ( siehe dazu auch 

die Aus führungen zu den §§ 5 und 6 ) .  

Eine zeitgemäße , umweltverträgl iche Abfallwirtschaft darf neben 

den Bestrebungen zur Abfal lvermeidung und Abfal lverwertung die 

für die Gesundheit des Menschen wichtigste Aufgabe , näml ich die 

Entsorgungssicherheit , nicht aus dem Auge verlieren. Eine zeit­

gemäße ,  umwel tverträgl iche Abfal lwirtschaft ordnet daher die 

Abfäl l e  nach Art , Beschaf fenheit und Gefahrenpotential bestimmten 

geeigneten Abf al lbehandlungsverfahren zu und nützt so alle be­

währten Typen von Behandlungs- und Entsorgungsanlagen in einem 

organisatorischen Verbund . Al s sol che Anlagen bzw . Behandlungs­

arten kommen in erster Linie die Abfal lverbrennung , die chemisch­

phys ikal i s che Behandlung und die Deponie in Betracht . 

Im Hinbl ick auf den Landschaftsverbrauch und die Grundwas serge­

fährdung durch Deponien , deren Anlage und Aus stattung meist auch 

heute noch erwarten l as sen , daß sie zu Altlasten werden , bemüht 

man s i ch überal l ,  deren Zahl zu verringern und die Vorbehandlung 

der abzulagernden Abfälle einzuführen. Immer mehr setzt sich im 

Aus land die Forderung durch , al le organischen Stoffe in Abfal l ­

verbrennungsanlagen mit modernster Rauchgasreinigung und mit 
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Energieverwertung zu verbrennen und so die Abfälle zu mineral i­

s ieren , bevor sie zur Ablagerung in Deponien gelangen . 

I n  Österrei ch wird dagegen die Verbrennungs technik noch immer 

diskriminiert . Die thermischen Behandlungsverfahren sind nicht 

nur wegen der anzustrebenden Verringerung des Mül lvolumens und 

der damit verbundenen Energiegewinnung unentbehrlich , sondern vor 

al lem wegen der Notwendigkeit , das Gefahrenpotential der Ablage­

rung zu verringern . 

Wil l  man die Deponieprobleme lösen , so muß man mit der Abfal l ­

verbrennung beginnen . Es wäre eine Illusion z u  glauben , daß Ab­

fal lvermeidung j emal s eine Alternative zu den Bemühungen um Ent­

sorgungs s icherheit und damit eine Al ternative zur Abfallver­

brennung werden könnte . Am al lerwenigsten wäre das in Österreich 

zu erwarten , wo man Abfal lvermeidungsmaßnahmen in erster Linie im 

Konsumbereich und nicht im Produktionsbereich in Aus s i cht nimmt . 

Der wirksamste Schritt zur Abfal lvermeidung , näml ich die umwelt­

verträgl i che Abfal lwirtschaft eines Betriebes zum Gegenstand des 

Betriebsanlagen-Genehmigungsverfahrens - und bei Großbetrieben 

zum Gegenstand einer Umweltverträgl ichkeitsprüfung - zu machen , 

ist bislang ausgebl ieben . 

Die l obenswerten Bemühungen der Abfal lvermeidung im Bereich von 

Verpackungen , etwa durch Einführung von Pfandflaschen , stel l en 

gewiß keinen Beitrag zur dringend notwendigen Erhöhung der Ent­

sorgungs s i cherheit in Österreich dar . 

Der Aufbau einer Entsorgungs struktur für gewerbliche und indu­

s triell e  Abfälle müßte zweifell os das dringendste Anl iegen der 

österreichi schen Abfal lwirtschaft sein . Eine umweltverträgl iche 

Entsorgungs struktur für Sonderabfäll e  muß s i ch in erster Linie 

auf moderne und leistungs starke Verbrennungsanlagen und chemi sch­

phys ikal i s che Behandlungsanlagen stüt zen können . Andernfal l s  ist 

das Altlastenproblem ad infinitum prolongiert . 
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Nach dem Aufbau einer solchen Entsorgungsstruktur könnte eine 

Deponieabgabe - anders al s j etzt - s innvoll und der Entsorgungs­

sicherheit förderl ich sein. Sie könnte näml i ch die Kostendif fe­

renz zwis chen dem Deponieren und dem Verbrennen zugunsten der 

teureren Abfallverbrennung verringern und so die notwendige Ab­

fallverbrennung fördern. 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist angesichts der mangelhaften Ent­

sorgungs struktur und der nicht funktionierenden Überwachung des 

Entstehens und des Verbringens von Sonderabfäl len die Einführung 

einer Deponieabgabe der Entsorgungssicherheit abträgl i ch. 

Zu § 4 (Beitragss chuldner ) :  

Gemäß § 4 Z .  1 i s t  Beitragss chuldner , "wer Abfälle deponiert". 

Wer aber deponiert Abfälle? Der Sonderabfal lbesitzer , der die zu 

deponierenden Abfälle einem Sonderabfal l sammler übergibt? Der 

Sonderabfal l sammler , der die Abfälle dem Deponiebetreiber über­

gibt? Der Sonderabfal lbesitzer , der einen Transporteur mit der 

Deponierung beauftragt? Der Sonderabfal l s ammler oder der bloße 

Transporteur , der die Abfälle selbst ablagert? Oder soll in j edem 

Fall der Deponiebetreiber al s derjenige gelten , der Abfälle depo­

niert ? Aus dem Wortlaut des § 4 ist das nicht zu erkennen. Nur 

aus den Erläuterungen ist zu entnehmen , daß der Deponiebetreiber 

der Beitragspfl i chtige sein soll. Warum sol l das nicht auch aus 

dem Gesetzestext zu ersehen sein? 

Al lerding s  stel lt sich bei der vorgesehenen Regelung die Frage , 

wie sie zu vol l z iehen i s t , wenn Abfälle auf einer der z ahlreichen 

nicht umzäunten und unbewachten Deponien abgel agert werden. Daß 

sol che Deponien auch mit behördl icher Genehmigung existieren , hat 

die Abfal lerhebung 1 9 8 4  erbracht. Die kürz l ich veröffentlichten 

neuen Deponierichtlinien des Bundesministeriums für Land- und 
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Forstwirtschaft und des Bundesministeriums für Umwelt ,  Jugend und 

Famil ie s ind bekanntlich ebenso unverbindl ich , wie es die frühe­

ren Richtl inien waren. 

Zu § 5 ( Bemessungsgrundlage ) 

Bemessungsgrundlage der Bundesabgabe soll die Mas se des Abfal l s  

in Tonnen sein. 

Zunächst stellt sich die Frage , wer die Bemes sungsgrundl age , � 
und wie zu ermitteln hat. Diese Fragen beantworten die §§ 4 ,  7 

und 8 .  Danach soll der Deponiebetreiber in der Regel im Zeitpunkt 

des Einbringens von Abfällen in die Deponie das Gewicht der ein­

gebrachten Abfälle feststel l en. 

Somit i s t  die Frage zu prüfen , ob der Deponiebetreiber tatsäch­

l i ch in j edem Fal l in der Lage ist , im Zeitpunkt des Einbringens 

der Abfälle in die Deponie deren Gewicht festzustellen. Die pos i­

tive Beantwortung dieser Frage wäre die Voraus setzung für die 

Vol l z iehbarkeit des 11. Abschnittes des Gesetzentwurfes und damit 

auch Voraussetzung für die Vol l z iehbarkeit des ganzen Altlasten­

sanierungsgesetzes. 

Schon ohne nähere Prüfung der für die Voll z iehbarkeit des Geset­

zes entscheidenden Frage , ob die Deponiebetreiber in österreich 

gegenwärtig überhaupt in der Lage s ind , im Zeitpunkt der Einbrin­

gung der Abfälle deren Gewicht zu ermittel n ,  muß das für die 

Mehrz ahl der Deponiebetreiber bezweifelt werden. 

Bekannt i s t , daß nach der Abfal lerhebung 1 9 8 4  in den Gemeinden im 

Bezug s j ahr 1 9 8 3  von der öf fentlichen Müllabfuhr 1 , 6 3 Mil l ionen 

Tonnen Hausmül l gesammel t  wurden. Rechnet man den Sperrmül l  und 

die von Haushalten und Betrieben selbst zu Beseitigungsanlagen 
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verbrachten Mül lmengen zu der von der öf fentl ichen Mül l abfuhr 

erfaßten Menge hinz u ,  so ergab s ich im Bezugs j ahr 1 9 8 3  eine Ge­

samtmül lmenge ( Hausmüll und Sperrmüll ) von rund 2 , 0 5 5  Mil l ionen 

Tonnen. Mittlerweile nimmt man aufgrund der Angaben der Ämter der 

Landesregierungen an , daß die Menge des von der öf fentlichen 

Mül labfuhr erfaßten Hausmül l s  ( ohne Sperrmüll ) auf rund 1 , 8  Mio. 

Tonnen im Bezug s j ahr 1 9 8 7  angewachsen i st. Eine bundesweite Ab­

fal lerhebung i s t  all erdings seit der Abfal lerhebung 1 9 8 4  ( mit dem 

Bezug s j ahr 1 9 8 3 ) nicht mehr erfolgt. Von wel chen Erkenntni s sen 

der vor l iegende Gesetzentwurf ausgeht , wenn er in den Erläute­

rungen zu §§ 5 und 6 die Menge an Hausmüll , hausmüll ähnlichem 

Gewerbemül l  und Sperrmüll mit 1 0  Mio. t annimmt , i s t  völ l ig 

unvers tändlich. 

Bei der Abfal lerhebung 1 9 8 4  in Betrieben wurden von den über 

1 1 . 0 0 0  befragten Betrieben 1 3 , 2  Mio. Tonnen Abfälle gemeldet. 

Eine Hochrechnung ergab ein j ährliches Gesamtaufkommen der 

betriebli chen und produktions spez ifischen Abfälle von rund 

3 1 , 3  Mio. Tonnen innerhalb eines Unsicherheitsbereiches von 

2 4 , 1  Mio. bis 4 5 , 7  Mio. Tonnen. 

Von den gemeldeten 1 3 , 2  Mio. Tonnen fester und f lüssiger Abfälle 

wurden 5 Mio. Tonnen in den Betrieben behandelt oder beseitigt. 

Von den rund 9 Mio. Tonnen außerbetrieblich entsorgter Abfälle 

( einschl ießl i ch Behandlungsrückstände aus innerbetriebl icher 

Entsorgung ) wurden rund 4 , 2  Mio. Tonnen in die Kanalisation 

eingeleitet und rund 2 , 2  Mil l ionen zu einer Bauschutt- oder 

Bodenaushubdeponie verbracht. 

Die größten Mengen j ährl ich anfal lender Abfälle wurden von fol­

genden Abfal l arten gemeldet : 

o fast 2 Mil l ionen Tonnen Bodenaushub , 

o über 1 , 7  Mio. t organi sch belastete Spül- und Waschwäs ser aus 

der Lebens- und Genußmittelbranche , 
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o über 1 , 4  Mio . t Schlämme aus der Zell stoff- und Papierfabrika­

tion , 

o über 1 , 2  Mio . t Klärschlamm ,  

o 5 0 0 . 0 0 0  t Abwä sser mit organischen Anteilen aus der Grundstoff-

industrie , 

o fast 4 0 0 . 0 0 0  t Sul fitablauge aus der Zell stof ferzeugung , 

o fast 4 0 0 . 0 0 0  t Textil fabrikationsschlämme , 

o über 4 0 0 . 0 0 0  t Hol z abfälle , 

o rund 3 0 0. 0 0 0  t Laugengemische , 

o 2 6 0 . 0 0 0  t Chemiegipsgemische , 

o 2 5 0 . 0 0 0  t Bauschutt , 

o über 2 0 0 . 0 0 0  t Ammoniaklösung , 

o über 2 0 0 . 0 0 0  t Hüttenschutt , 

o fast 2 0 0. 0 0 0  t Sand- und Erdschlämme , 

o fast 2 0 0 . 0 0 0  metal l sal zhaltige Spül- und Waschwässer , 

o fast 1 4 0 . 0 0 0  t Straßenaufbruch , 

o fast 1 0 0 . 0 0 0  t ölverunreinigtes Erdreich , 

o fast 9 0 . 0 0 0  t Kohlenasche , 

o fast 8 0 . 0 0 0  t Schlämme aus Fäl l - und Löseprozes sen , 

o fast 8 0 . 0 0 0  t Molke . 

Von den gemeldeten Abfal lmengen waren insgesamt 1 , 0 6 6 . 3 0 0  t j enen 

Abfall arten zuzuordnen , die nach der ÖNORM S 2 1 0 1  al s "über­

wachungsbedürftige Sonderabfäl le" gel ten . Unter diesen Abfall ­

arten überwiegt die Gruppe "Abfälle von Mineralölprodukten" , 

deren Aufkommen rund 6 5 0 . 0 0 0  t beträgt . 

Die von den Ämtern der Landesregierungen übermittelten Ergebnisse 

bzw . Meldescheine gemäß S 3 Sonderabfal lnachwei sverordnung ( Er­

z eugermeldungen über voraussichtlichen Anfal l ) ergaben ( nach 

e iner Korrektur ) ein j ährl iches Aufkommen von rund 2 0 0 . 5 0 0  Tonnen 

"gefährl icher Sonderabfälle " . 

Für das Bezugs j ahr 1 9 8 7  wurde inzwis chen nach Auswertung der Mel ­

dungen gemäß S 4 der Sonderabfal lnachweisverordnung ( Begleit­

scheine ) von den Ämtern der Landesregierungen eine Menge von rund 

3 5 0 . 0 0 0  Tonnen " gefährli cher Sonderabfälle" ermittelt .  
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Abgesehen von den auf Monodeponien abzulagernden Sonderabfäl l en 

werden von den bei der Abfal lerhebung 1 9 8 4  ermittelten betriebl i­

chen Abfäl len etwa 7 0 0 . 0 0 0  t den unternehmenseigenen oder öf fent­

l ichen Beseitigungsanlagen zuzuführen sein. 

Die Anz ahl der al s in Betrieb stehend gemeldeten Deponien i s t  von 

1 . 8 6 2  ( im Jahr 1 9 7 2 ) über 8 2 6  ( Bezugsjahr 1 9 7 9 ) auf 5 1 7  Deponien 

( 1 9 8 3 ) zurückgegangen. 

Noch immer werden manchenorts Gruben , die ohne besondere Vorkeh­

rungen einfach mit Mül l angefüllt werden , als ordnungsgemäße 

Deponien angesehen. Die richtige Auffas sung , daß Deponien kon­

trol l ierbare und reparierbare Bauwerke s ind , deren Umwel tverträg­

l ichkeit einen hohen technischen und finanz iellen Aufwand erfor­

dert , hat sich noch nicht überal l durchgesetz t .  

I nsbesondere hat die Abfal lerhebung 1 9 8 4  hins i chtl ich der Depo­

nien folgendes ergeben : 

o Nur 6 0  % der gemeldeten Deponien bes itzen wenigstens eine 

behördl iche Genehmigung ; nur 4 9  % haben eine was serrechtl iche 

Genehmigung . 

o Nur 5 2  % der gemeldeten Deponien s ind eingezäunt ( und wenig­

stens dadurch gegen unbefugte Ablagerungen einigermaßen ge­

schützt ) . 

o Nur 2 8  % der gemeldeten Deponien s ind mit einem Betriebsgebäude 

oder Unterstand ausgestattet , was Voraussetzung für eine Ein­

gangskontrol le ist . 

o Nur bei 2 2  % der Deponien wird eine Sickerwas serbehandlung 

durchgeführt. 

o Nur für 1 6  % der Deponien s ind Langzeitvorkehrungen auch nach 

Beendigung der Ablagerung vorgesehen . 
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o Nur bei 13 % der Deponien besteht die Möglichkeit ,  in eigenen 

Kontrol lbrunnen Grundwas serproben zu entnehmen. 

o Nur 12 % der gemeldeten Deponien haben nach Angaben der Betrei­

ber eine Abdichtung gegenüber dem Grundwasser durch besondere 

Vorkehrungen. 

o Nur 16 Deponien ( 3 , 1  % )  erfüllen sämtliche Anforderungen , nach 

denen gefragt wurde. 

o 1. 12 7 Gemeinden ( 4 9 % )  sahen sich im Jahr 19 8 3  veranlaßt , Maß­

nahmen gegen unbefugte Ablagerungen zu ergrei fen. 

Für die Beurteilung der für die Voll z iehbarkeit des vor l iegenden 

Gesetzentwurfes entscheidenden Frage , ob die Deponiebetreiber 

gegenwärtig überhaupt in der Lage s ind , im Zeitpunkt der Einbrin­

gung der Abfäl le deren Gewicht zu ermitteln , s ind besonders fol­

gende Fakten hervorzuheben : 

o Nur 5 2  % der gemeldeten Deponien sind eingezäunt und dadurch 

gegen unbefugte Ablagerungen einigermaßen geschützt. 

o Nur 28 % der Deponien s ind mit einem Betriebsgebäude oder Un­

terstand ausgestattet , was Voraussetzuung für eine Eingangs ­

kontrolle i s t. 

o 1. 12 7 Gemeinden ( 4 9 % )  sahen sich im Jahr 19 8 3  veranlaßt , Maß­

nahmen gegen unbefugte Ablagerungen zu ergreifen. 

Wenn man s i ch einerseits die angeführten Abf a11arten und Abfal l ­

mengen vor Augen häl t , die bei der Abfal lerhebung 19 8 4  ermittelt 

wurden und andererseits die Vielzahl nicht umzäunter , unbewachter 

Deponien ohne Unterstand , ohne Eingangskontrol le und Waage , so 

muß wohl al s erwiesen angenommen werden , daß sich der vorliegen­

de Gesetzentwurf nicht ordnungsgemäß vol l z iehen l äßt. 
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Am ehesten wird s i ch das Gewicht des deponierten Hausmül l s  ermit­

teln l as sen , der von der öf fentlichen Müllabfuhr während der 

übl ichen Arbeits zeit zu ordnungsgemäß geführten Deponien gebracht 

wird . Wie aber soll der "Deponiebetreiber" das Gewicht von Abfäl­

l en , die in großen Mengen auf offenen und unbewachten Deponien 

( zum Teil Monodeponien ) abgelagert werden , al so das Gewicht von 

Bodenaushub , Bauschutt , Schlämmen etc . ermitteln , wenn er von der 

Ablagerung gar keine Kenntnis erlangt ? 

Die s chon derzeit bestehende Gefahr , daß Abfälle in großem Ausmaß 

nicht auf ordnungsgemäß geführten Deponien abgelagert werden , 

sondern in Gruben , die al s Deponien gelten , würde sich wesentlich 

vergrößern , wenn man durch eine sol che Praxis eine Abgabenpfl i cht 

umgehen kann. Von dem vorliegenderi Gesetzentwurf wäre daher zu 

erwarten , daß er die ohnehin schon bedenklich s chlechte Entsor­

gungssicherheit noch drastisch verschlechtert . Unter diesem 

Aspekt erweist sich der Entwurf zumindest gegenwärtig , d. h .  

solange die Entsorgungsstruktur nicht entscheidend verbessert 

ist , sogar al s umweltgefährdend . 

Zu S 6 (Höhe des Beitrags ) 

Die Höhe der Abgabe soll für überwachungsbedürftigen Sonderabfal l 

das Fünffache ( 2 0 0  S )  der Abgabe betragen , die für all e  übrigen 

Abfälle festgelegt wird ( 4 0 S ) . 

Die bei der Abfallerhebung in Betrieben 19 8 4  befragten rund 

11 . 0 0 0  Betriebe haben insgesamt 13 , 2  Mil l ionen Tonnen Abfälle 

gemeldet . Eine Hochrechnung ergab ein j ährl iches Gesamtaufkommen 

der betrieblichen und produktionsspez i f i schen Abfälle von rund 

3 1 , 3 Mio . Tonnen innerhalb eines Uns icherheitsberei ches von 

2 4 , 1  Mio . bis 4 5 , 7  Mio .  Tonnen . 
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Gegen diese g iganti schen Abfal lmengen , die von Betrieben produ­

ziert werden , nehmen s i ch auch nach Abzug der großen Mengen f lüs­

s iger Abfälle ( 4 , 2  Mio. Tonnen werden in die Kanal isation einge­

l eitet ) die von den Ämtern der Landesregierungen gemäß § 4 der 

Sondernachwei sverordnung ermittelten Mengen von rund 3 5 0 . 0 0 0  

Tonnen "gefährlicher Sonderabfäl le" bescheiden gering aus. Das 

heißt , von einigen Mil l ionen Tonnen Sonderabfäll en ( einschließ­

l ich Bodenaushub , Schlämmen , Bauschutt , Hüttenschutt , verunrei­

nigtes Erdreich etc. ) s ind aufgrund der Begleitscheine rund 

3 5 0 . 0 0 0  Tonnen "gefährliche Sonderabfäl le" ermittel t worden. 

Aufgrund der Ergebnisse der Abfallerhebung 19 8 4 , die nur rund 

6 5  % der Betriebe erfaßte , waren es immerhin 1 , 0 6 6 . 3 0 0  t. Doch 

wäre auch diese Menge , gemes sen an der Gesamtmenge der deponier­

baren Sonderabfälle , noch immer ein kleiner Bruchteil.  Der weit­

aus größte Teil der von Gewerbe und I ndustrie produzierten Ab­

fälle gilt nicht al s gefährl icher Sonderabfal l.  Diese weitaus 

größte Menge der von Gewerbe und Industrie produzierten Sonder­

abfälle soll gemäß § 6 des Gesetzentwurfes abgabenrechtlich nicht 

anders behandelt werden al s Hausmül l ,  für des sen ordnungsgemäße 

Beseitigung bereits Mül lgebühren zu entrichten s ind. Das be­

deutet , daß für den größten Teil der von Gewerbe- und I ndustrie 

deponierten Sonderabfälle letz tl ich weitaus weniger an Gebühren 

und Abgaben zu leisten wäre al s für Hausmüll. Die Abgabe auf 

Hausmül l würde damit die Entsorgung von Gewerbe- und I ndustrie­

mül l  mit f inanz i eren. 

Diese Lastenverteilung wäre an sich schon sachlich nicht zu 

rechtfertigen. Im Hinbl ick auf die Zweckbindung der Abgabe für 

die Sanierung von Altlasten ist sie aber besonders ungerecht. 

Altlasten werden nämli ch in erster Linie durch Sonderabfäl le und 

weitaus weniger durch bloßen Hausmüll verursacht. Daß s i ch viele 

Hausmül ldeponien al s Altlasten erwiesen haben , steht mit dieser 

Tatsache deshalb nicht im Widerspruch , da zumindest in der Ver­

gangenheit auf Hausmülldeponien häufig , j a  fast in der Regel , 

auch gewerbl i che und industriel le Sonderabfälle abgelagert wur­

den. 
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Der vorliegende Gesetzentwurf , insbesondere auch § 6 ,  verkehren 

die einer gerechten Lastenverteilung entsprechende Belastung von 

Industrie und Gewerbe einerseits und privaten Haushalten anderer­

seits ins Gegenteil . Bei Berücksichtigung der von den Privathaus­

halten für die ordnungsgemäße Mül lbeseitigung zu leistenden Müll ­

gebühren wird klar ,  daß nicht die al s Verursacher von Altlasten 

in erster Linie in Betracht kommenden Unternehmen sondern die 

privaten Haushalte stärker zur Finanz ierung der Altlastensanie­

rung herangezogen werden sol len . 

Die gleiche Höhe der Abgabe ( 4 0 S )  für al le Abfäl le , die nicht 

al s überwachungsbedürftige Sonderabfälle gelten , erweist s i ch 

sohin bei näherer Untersuchung al s grobe Benachtei l igung der 

privaten Haushalte gegenüber den al s Verursacher von Altlasten in 

erster Linie in Betracht kommenden industriellen und gewerbl ichen 

Unternehmungen . 

Zu § 7 ( Beitrags schuld l 

§ 7 regel t den Zeitpunkt des Entstehens der Abgabenpfl i cht . Im 

Fall e  des Deponierens soll die Abgabenpf l icht grundsätz lich im 

Zeitpunkt des Einbringens von Abfäl len in die Deponie entstehen. 

Bei Zwi schenablagerungen soll die Abgabenpflicht aber erst drei 

Monate später entstehen , vorausgesetzt , daß der Abfal l  nicht 

entnommen wurde . 

Die Regelung des § 7 steht in einern untrennbaren Zusammenhang mit 

den Regelungen der §§ 3 bis 5. Daher gelten die zu den §§ 3 bis 5 

abgegebenen Stel lungnahmen s inngemäß auch für § 7.  

Besonders problemati sch ist die Regelung der "Beitragsschuld " 

( Entstehen der Abgabenpfli cht ) für zwis chengelagerte Abfälle im 

§ 7 Z .  1 lit . b .  Was bedeutet der Satzteil " ohne , daß der Abfal l 
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entnommen wurde " ?  Heißt das , daß bei Entnahme des Abfal l s  aus 

einem Zwischenlager die Beitragsschuld schon im Zeitpunkt der 

Zwi schenlagerung entsteht? Oder entsteht dann gemäß § 2 Abs. 3 

des Entwurfes überhaupt keine Beitragsschuld? Warum wäre aber 

dann der Satzteil " ohne , daß der Abfal l  entnommen wurde " erfor­

derlich? Wann entsteht die Beitragsschuld und wie ist die Höhe 

des Beitrags zu bemes sen , wenn ein Teil des Abfal l s  aus dem 

Zwis chenlager entnommen wurde? 

§ 8 (Aufzeichnungspfl ichten l 

Der Beitrags schuldner hat fortlaufend Auf zeichnungen zu führen , 

aus denen 

o die Bemessungsgrundlage ( getrennt nach Abfal l arten gemäß 

§ 6 Z .  1 und 2 )  und 

o der Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld 

zu ersehen s ind. 

Überdies hat der Beitragsschuldner die " Beläge " ( soll wohl " Be­

l ege " heißen ) über die " Mes sungen " ( gemeint ist offenbar das Ge­

wicht der Abfälle ) auf zubewahren. 

Im Fal l e  des Deponierens der Abfälle soll nach den Erläuterungen 

z u  § 4 der Deponiebetreiber Beitragsschuldner sein. 

Der Deponiebetreiber soll al so gemäß § 8 in Verbindung mit § 7 im 

Zeitpunkt des Einbringens der Abfälle in die Deponie deren Art 

und Beschaf fenheit ( gefährl iche Sonderabfälle oder andere ) und 

deren Gewicht feststellen . Über den Zeitpunkt des Einbringens , 

über Art und Beschaffenheit der Abfälle und über deren Gewicht 

hat er Aufzei chnungen zu führen. Die entsprechenden Belege hat er 

auf zubewahren. 
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Diese Bestimmungen des § 8 lassen besonders deutlich erkennen , 

daß die Autoren des Gesetzentwurfes von Wunschvorstel lungen aus­

gingen , die der Wirklichkeit nicht entsprechen. Wie schon zu § 5 

ausgeführt wurde , haben nur rund ein Viertel der Deponien ein 

Betri ebsgebäude oder einen Unterstand und damit eine Eingangs ­

kontrol l e. Nur rund die Häl fte der Deponien i s t  eingezäunt. Von 

einer Abs icherung der weitaus größten Zahl der Deponien gegen 

unkontrol l ierte Ablagerungen kann keine Rede sein. Solche unkon­

trol l ierten Ablagerungen auf genehmigten Deponien s ind , wenn sie 

nicht den bestehenden Gesetzen widersprechen , durchaus legal . 

Kein österreichi sches Abfallgesetz verlangt ausdrückl ich eine Um­

zäunung der Deponie , kein Abfallgesetz verlangt eine Eingangskon­

trol l e , kein Abfal lgesetz schreibt vor , daß der Deponiebetreiber 

über eine Waage verfügen muß. Auch der vorl iegende Gesetzentwurf 

schreibt das al les nicht vor. § 2 6  des vorliegenden Gesetzentwur­

fes verlangt vom Deponiebetreiber lediglich , daß er sich zur 

Feststel lung der Mas se der zu deponierenden Abfälle geeigneter 

Meßeinrichtungen bedient. Diese können sohin disloz iert sein. Wie 

er dann aber gemäß den §§ 3 bis 9 im Zeitpunkt des Einbringens 

der Abfäl le in die Deponie Art und Beschaf fenheit der Abfälle und 

deren Gewicht an Ort und Stel le feststellen sol l , bleibt uner­

klärt. Nach den Erläuterungen zu § 2 6  müssen nicht etwa " Meßein­

richtungen vom Deponiebetreiber oder vom Exporteur angekauft 

werden " .  Diese müssen vielmehr " nur Sorge tragen , daß sie die 

Möglichkeit der Benutzung von Waagen haben " .  

Keine Bestimmung des Gesetzentwurfes aber auch keine andere ge­

setz l iche Bestimmung verlangt eine Eingangskontrolle , eine 

Anwesenheit von Deponiepersonal oder irgendeine andere Maßnahme 

gegen das unkontrol l ierte Ablagern von Abfäl len auf offenen und 

unbewachten Deponien. Wie soll denn der Deponiebetreiber seinen 

Verpf l ichtungen gemäß den §§ 3 bis 9 des Gesetzentwurfes nach­

kommen , wenn im Zeitpunkt des Einbringens von Abfällen in die 

Deponie gar kein Deponiepersonal anwesend ist?  Heute bestehen 
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doch bei der Mehrzahl der Deponien gar nicht die Voraus setzungen 

für die ständige Anwesenheit von Deponiepersonal ( Strom- , 

Was ser- , Kanal- und Telefonanschluß , Betriebsgebäude , etc . ) .  

Wollte man die Bestimmungen des 11 . Abschnittes des Gesetzentwur­

fes mit seinem § 8 vol l z iehbar machen , so müßte man vor 1nkraft­

treten des Gesetzes den größten Teil der österreichischen Depo­

nien sperren , gegen unbefugte Ablagerungen technisch absichern 

und von der Exekutive rund um die Uhr bewachen las sen . Abgesehen 

davon , daß das aus rechtlichen Gründen ( Deponiegenehmigung , Ei­

gentumsrechte ) und aus Kostengründen undurchführbar wäre , würde 

damit die Abfal lentsorgung zusammenbrechen . 

Zu § 9 ( Erhebung des Beitrags ) 

Gemäß § 9 Abs . 1 hat der Deponiebetreiber die Abgabe selbst zu 

berechnen . Zu dieser Bestimmung ist das gleiche zu sagen , wie zu 

§ 8.  Wie soll der Deponiebetreiber die Abgabe korrekt berechnen , 

wenn mangels entsprechender Aufenthal tsmöglichkeit weder er noch 

ein von ihm Beauftragter in der Lage ist , ständig oder zumindest 

während der übl ichen Arbeitszeit auf dem Deponiegelände anwesend 

zu sein? 

Führt der Beitragsschuldner die Beiträge nicht oder nicht vol l ­

ständig ab , hat gemäß § 9 Abs . 4 das Finanzamt den Beitrag ( die 

Abgabe ) festzusetzen . Wie soll das Finanzamt das machen? Es ist 

doch auf die gemäß § 8 vom Deponiebetreiber auf zubewahrenden 

Belege angewiesen , um die Bemessungsgrundlage ermitteln zu kön­

nen . Wenn nun schon diese Belege unvollständig s ind , wie kann 

dann das Finanzamt feststellen , ob und wieweit die vom Deponie­

betreiber entrichteten Abgaben voll ständig abgeführt wurden? 

Gewiß stellt s ich das Problem der Überprüfung bei j eder Abgaben-
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und Steuerschuld und gewiß bestünde auch im Falle einer Deponie­

abgabe die Mögl i chkeit , aufgrund von Unterlagen der Geschäfts­

partner der Deponiebetreiber Kontrollen durchzuführen. Im Falle 

der hier vorgesehenen Deponieabgabe wird aber schon der Abgaben­

s chuldner hinsi chtl i ch der von ihm vorzunehmenden Bemes sung der 

Abgabe vom Gesetzgeber überfordert. 

Zu § 10 ( Zweckbindung ) 

§ 10 Abs. 1 stellt eindeutig klar , daß es s i ch bei dem "Altla­

stenbeitrag " ,  der im Abschnitt l I des Gesetzentwurfes geregelt 

i s t , um eine " ausschließl iche Bundesabgabe " handelt. Hiezu ist 

auf die Stel l ungnahme zu § 1 zu verweisen. 

Abs. 2 regelt die Verwendung des Abgabenaufkommens unter s ieben 

Z i f fern. Das Abgabenaufkommen soll näml ich keineswegs nur zur 

Finanzierung der Sicherung und Sanierung von Altlasten dienen , 

sondern im Sinne der Z iel setzung des § 1 zunächst der Finanz ie­

rung einer neuen öffentl ich-rechtl ichen Körperschaft , näml ich der 

Finanz ierung des Al tlastensanierungsverbandes , dem der umfang­

reichste Abschnitt des Gesetzentwurfes , der Abschnitt 111 , gewid­

met i s t. 

§ 10 Abs. 2 Z.  7 bestimmt , daß das Abgabenaufkommen u. a. zu ver­

wenden i s t : " für Einrichtungen zur Bestreitung der Aufgaben gemäß 

Z. 1 bis 6 " . Nach § 12 Abs. 1 wird zur Durchführung der Aufgaben 

gemäß § 10 Abs.  2 der Altlastensanierungsverband als öffentl i ch­

rechtl i che Körperschaft errichtet. 

Was soll nun Aufgabe der neuen öffentlich-rechtl i chen Körper­

s chaft sein? Das geht aus § 10 Abs. 2 hervor. Nach § 10 Abs. 2 

Z.  1 in Verbindung mit § 12 Abs. 1 soll der neuen öf fentlich­

rechtl ichen Körperschaft zunächst obliegen : " Erfas sung , Abschät­

zung , Bewertung von Al tlasten " .  
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Die erste bundesweite Erfas sung von Altablagerungen erfolgte im 

Z uge der vom Österreichischen Bundesinstitut für Gesundheitswesen 

durchgeführten Abfallerhebung 19 8 4  durch schri ftliche Befragung 

aller österreichischen Gemeinden und durch Eintragung al ler Depo­

niestandorte in Landkarten mit dem Maßstab 1 : 50. 0 0 0 .  Der daraus 

resultierende bundesweite Deponiekataster wurde dem Bundesmini­

sterium für Gesundheit und Umweltschutz und aus zugsweise für 

j edes Bundesland dem j eweil igen Amt der Landesregierung zur Ver­

fügung gestel l t .  Das Österreichische Bundesinstitut für Gesund­

heitswesen wollte diese Arbeiten fortsetzen und im Jahr 19 8 8 ,  

also nach Ablauf von 5 Jahren seit dem Bezug s j ahr der letzten 

Erhebung ( 19 8 3 ) neuerlich eine bundesweite Abfallerhebung samt 

Ermittlung der aufgelassenen Deponien durchführen . Doch das Bun­

desministerium für Umwelt , Jugend und Famil ie sprach sich mit der 

Begründung dagegen aus , daß das nunmehr eine Angelegenheit des 

Umweltbundesamtes sei . Das Umweltbundesamt hat allerdings bisher 

noch keine bundesweite Abfallerhebung durchgeführt . Jetzt soll 

die Erfas sung , Abschätzung und Bewertung von Altlasten einer neu 

zu errichtenden öf fentlich-rechtl ichen Körpers chaft , dem Alt­

las tensanierungsverband , übertragen werden . 

Wenn s chon das Österreichische Bundesinstitut für Gesundheitswe­

sen die seit 19 7 3  regelmäßig durchgeführten Abfallerhebungen und 

Ermittlungen der Altablagerungen nicht fortsetzen sol l , 50 stel lt 

sich doch die Frage , warum die Erfas sung , Abschätzung und Bewer­

tung von Al tlasten nicht vom Bundesministerium für Umwelt ,  Jugend 

und Famil ie selbst oder vom Umweltbundesamt vorgenommen werden 

kann . 

Das Umweltbundesamt wurde mit Bundesgesetz vom 2 0 .  März 19 8 5  über 

die Umweltkontrolle , BGBl . Nr . 12 7 ,  als nachgeordnete Dienststel­

l e  des Bundesministeriums für Gesundheit und Umweltschutz ( nun­

mehr Bundesministerium für Umwelt ,  Jugend und Familie ) erri chtet . 

Z u  seinem Aufgabenbereich gehört insbesondere : 
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o " Überwachung der Umwelt und ihrer Veränderungen im Hinbl i ck auf 

Umweltbelastungen " 

o " Auswertung von Meldungen und fachlichen Grundlagen für Anzei­

gen bei Mißständen im Umweltschutz " 

o " Auswertung , Bereitstellung und Dokumentation der wesentl ichen 

Arbeitsergebni s se , insbesondere für die Führung von Umwelt- und 

Strahlenkatastern sowie für den Was serwirtschaftskataster " .  

Die Erfas sung , Abschätzung und Bewertung von Altlasten ließe sich 

sohin ohne Schwierigkeit dem Aufgabenbereich des Umweltbundesam­

tes zuordnen. Das gilt ebenso für 
.
die nächste Aufgabe , die § 1 0  

Abs. 2 Z .  2 des vorliegenden Entwurfes der zu errichtenden neuen 

öf fent l ich-rechtl ichen Körperschaft zuweist : " Erstel lung eines 

Verdachtsflächenkatasters und eines Altlastenatlasses " .  

Schl ießl i ch soll die neue öffentlich-rechtl iche Körperschaft , der 

Al tlastensanierungsverband , auch wi s senschaftliche Aufgaben er­

halten , die gemäß § 1 0  Abs.  2 Z. 6 des Entwurfes gl eichfal l s  aus 

dem Abgabenaufkommen zu finanz ieren sein werden : " Studien und 

Projekte zur Entwicklung von Sicherungs- und Sanierungstechnolo-

gien " . 

Dem Umweltbundesamt obl iegt zwar gemäß § 4 Abs. 1 Z .  9 des Bun­

desgesetzes vom 2 0 . März 1 9 8 5  über die Umweltkontrolle u. a. : 

" Information und Beratung über zweckmäßige Umweltschutzmaßnahmen , 

insbesondere Information und Beratung von Unternehmen über um­

weltfreundli che Technologien " .  

Studien und Proj ekte zur Errichtung von Sicherungs- und Sanie­

rungstechnologien wil l  aber das Bundesministerium für Umwelt , 

Jugend und Fami lie einer erst zu errichtenden neuen öf fentlich­

rechtl ichen Körperscha ft übertragen. 
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Dem eigentlichen Zweck und dem im § 1 des Entwurfes programma­

tisch erklärten Z iel des Altlastensanierungsgesetzes dienen nur 
, 

zwei der in sieben Z i f fern des § 10 Abs . 2 angeführten Verwen-

dungs zwecke der Abgabe : 

o " zur teilwei sen oder gesamten Finanz ierung der Altlastensi che­

rung und der Al tlastensanierung " ( Z .  3 )  und 

o " zur Errichtung von Abfallbehandlungsanlagen , soweit deren Er­

richtung z ur Sanierung von Altlasten erforderlich ist " ( Z .  4 ) . 

Hinsichtlich dieser Verwendungs zwecke des Abgabenaufkommens ist 

aber dem Altlastensanierungsverband nur eine entbehrliche Rolle 

zugedacht . Gemäß § 18 soll er auf Empfehlungen des Altlastenkura­

toriums " Proj ekte zur Sicherung und Sanierung von Altlasten . . .  

auss chreiben und vergeben " .  

Die zu errichtende neue öffentl ich-rechtliche Körperschaft , der 

Al tlastensanierungsverband ist sohin überflüssig , wei l  die ihm 

zugedachten Aufgaben vom Bundesministerium für Umwelt , Jugend 

und Famil ie und seiner nachgeordneten Dienststel l e ,  dem Umwelt­

bundesamt , nicht nur ebensogut wahrgenommen werden können , son­

dern gemäß Bundesministeriengesetz und Bundesgesetz vom 2 0 .  März 

19 8 5  über die Umweltkontrolle , BGBl . Nr . 12 7 ,  auch wahrzunehmen 

sind . 

Es wäre mit dem Gebot einer zweckmäßigen und sparsamen Verwaltung 

wohl kaum vereinbar , eine neue Abgabe einzuführen , um damit eine 

neue Körperschaft öffentlichen Rechts zu f inanzieren , die nichts 

anderes zu leisten hätte , als das , was bereits zum Aufgabenbe­

rei ch der aus dem derzeitigen Bundesbudget f inanzierten Einrich­

tungen gehört . 

Wenn das Abgabenaufkommen nicht dem Budget , sondern zweckgebunden 

einem Fonds zugeführt werden soll , so bietet s i ch hiefür der mit 

Bundesgesetz vom 2 4 .  Feber 19 8 7 ,  BGBl . Nr . 7 9 / 19 8 7 , gebildete 

Umwelt- und Was serwirtschafts fonds an . Dieser Fonds wurde u . a .  
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zum Schutz der Umwelt gegen Belastungen durch Sonderabfälle und 

z ur Gewährleistung einer ausreichenden Wasserversorgung gescha f­

fen . Die Sanierung von Altablagerungen gehört sohin zu seinem 

geset z l i chen Aufgabenbereich . 

Auf wenig Verständnis wird wohl auch ein weiterer im § 1 0  Abs . 2 

des Entwurfes vorgesehener Verwendungs zweck stoßen . Nach § 1 0  

Abs . 2 Z .  5 soll das Abgabenaufkommen u . a .  z u  folgendem verwendet 

werden : 

" zur Entschädigung von Eigentümern des Gegenstandes der Sanie­

rung , von Liegenschaftseigentümern und deren dingl i ch und obl iga­

torisch Berechtigten für die dauernde oder zeitweil ige Einräu­

mung , Eins chränkung und Aufhebung von dingl ichen und obl igatori­

schen Rechten , wenn diese Maßnahmen für die Sicherung und die 

Sanierung von Al tlasten erforderl ich s ind " . 

Mit anderen Worten : Aus dem Aufkommen von Abgaben , mit denen 

letztl i ch alle privaten Haushalte belastet werden , sollen die 

Betreiber von Deponien , die oft Verursacher von Al tlasten s ind , 

für die Duldung der Sanierung , die sie nicht zu bezahlen haben , 

auch noch eine Entschädigung erhalten . 

E ine sol che Regelung ist wohl nicht mit dem Verursacherprinzip 

und dem prinz ip der gerechten Lastenverteilung vereinbar . 

Die Bindung des Abgabenaufkommens zu anderen Zwecken als der 

unmittelbaren Finanz ierung der Al tlastensanierung ist sohin unter 

dem Gesichtspunkt der Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit der Verwal­

tung und unter dem Aspekt der gerechten Lastenverteilung ent­

s chieden abzulehnen . 
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Zu § 11 ( Überweisung der Altlastenbeiträge ) 

Gemäß § 11 hat der Bundesminister für Finanzen das gesamte Abga­

benaufkommen an den Bundesminister für Umwelt , Jugend und Familie 

wei terzuleiten , der es zur Erfüllung der Aufgaben gemäß § 10 

Abs. 2 zu verwenden hat , mit deren Durchführung gemäß § 12 Abs. 2 

der Altlastensanierungsverband betraut i st. 

Das bedeutet , daß das gesamte Abgabenaufkommen einer neuen öf­

fentlich-rechtl ichen Körperschaft zufließt , dem Altlastensanie­

rungsverband. 

Die Lei stungen der Gemeinden , Gemeindeverbände und Bundesländer 

für die ordnungsgemäße Beseitigung von Abfäl len und für die Alt­

lastensanierung bleiben bei der Zuweisung des Abgabenaufkommens 

unberücksichtigt. 

Auch diese Regelung muß unter dem Aspekt einer gerechten Lasten­

verteilung als  untragbar angesehen werden . 

Aber selbst wenn das Abgabenaufkommen zur Gänze dem Bund zu­

f l ießen soll , müßte es nicht einer neuen öf fentlich-rechtlichen 

Körperschaft , dem Altlastensanierungsverband zur Administration 

übertragen werden. Auch wenn das Abgabenaufkommen nicht zugunsten 

des Bundesbudgets vereinnahmt werden soll , gäbe es eine andere , 

sparsamere Lösung. Das Abgabenaufkommen könnte dem mit Bundesge­

setz vom 2 4 .  Feber 19 8 7  gebildeten Fonds zur Förderung von Maß­

nahmen zum Schutz der Umwelt und zur Förderung der Was serwirt­

schaf t  ( Umwel t- und Was serwirtschaftsfonds ) überwiesen werden. 

Gemäß § 1 Abs. 1 wurde dieser Fonds u. a. ausdrückli ch z um  Schutz 

der Umwelt gegen Belastungen durch Sonderabfäl le und zur Gewähr­

leistung einer ausreichenden Wasserversorgung geschaf fen. 
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Zu § 12 ( Errichtung eines Altlastensanierungsverbandes ) 

Wie in dieser Stellungnahme bereits zu § 10 Ahs. 2 aus führl i ch 

dargelegt wurde , ist die Errichtung eines Altlastensanierungsver­

bandes a l s  öffentlich-rechtliche Körperschaft entbehrlich . Die 

Finanz ierung einer sol chen neuen Körperschaft öffentlichen Rechts 

durch Einführung einer neuen Bundesabgabe ( Deponieabgabe ) ist mit 

dem Verursacherprinz ip , mit dem Prinz ip der gerechten Lasten­

verteilung und mit den Grundsätzen einer zweckentsprechenden und 

spars amen Verwal tung unvereinbar . 

Die Entbehrlichkeit des Altlastenverbandes wird durch § 12 Ahs . 2 

noch verdeutl icht und betont . Gemäß § 12 Ahs. 2 untersteht der 

Altlastensanierungsverband dem Bundesminister für Umwelt , Jugend 

und Fami lie und wird von diesem vertreten . Der Altlastensanie­

rungsverband ist " in den Geschäftsapparat des Bundesministeriums 

für Umwelt , Jugend und Familie eingegl iedert " .  Wenn die schon 

nach dem ersten Satz des § 12 Ahs . 2 klare Unselbständigkeit des 

Al tlastensanierungsverbandes überflüss igerweise noch in einem 

zweiten Satz mit der ungebräuchlichen Formulierung , daß der Alt­

l astensanierungsverband in den " Geschäftsapparat " des Bundesmi­

nisteriums für Umwel t ,  Jugend und Famil ie eingegliedert ist , 

betont wird , ist wohl die Frage angebracht , warum die Vol l z iehung 

des vorliegenden Gesetzentwurfes nicht vom Bundesministerium für 

Umwelt , Jugend und Famil ie mit des sen Budgetmitteln besorgt wird. 

Sol l die Einführung einer neuen Bundesabgabe der Auf stockung des 

Budgets des Bundesmini steriums für Umwelt , Jugend und Familie 

dienen? 

Die Bestimmung des § 12 Ahs . 3 bestätigt , daß der Verwaltungsauf­

wand für die Vol l  ziehung des vorliegenden Gesetzentwurfes nicht 

aus dem Budget des Bundesministeriums für Umwelt ,  Jugend und 

Familie getragen werden sol l . Der Altlastenverband hat vielmehr 

für den s i ch aus der Besorgung seiner Geschäfte ergebenden Auf­

wand selbst auf z ukommen . Das wird ihm nicht schwerfallen . Gemäß 
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den §§ 11 und 12 Abs. 1 in Verbindung mit § 14 Z .  1 erhält er 

näml ich das gesamte Abgabenaufkommen . 

Zu § 13 ( Geschäftsführung des A1 t1astensanierungsverbandes l 

§ 13 soll das Bundesmini sterium für Umwelt , Jugend und Familie 

dazu zwingen , den Verwaltungsaufwand für die Voll z iehung des 

vorl iegenden Gesetzentwurfes nicht etwa aus seinem Budget , son­

dern aus dem Abgabenaufkommen zu bestreiten. Der Bundesmini ster 

für Umwelt ,  Jugend und Familie hat sich nach § 13 Abs . 1 " zur 

Abwicklung der Ges chä fte des Altlastensanierungsverbandes einer 

Geschäfts stel le zu bedienen " .  Diese Geschäfts stelle wird von 

e inem Ges chäftsführer und einem stellvertretenden Geschäftsführer 

geleitet , die wie das gesamte sonstige Personal der Geschäfts­

stelle gemäß § 12 Abs . 3 aus dem Abgabenaufkommen zu entlohnen 

s ind. 

Zu § 14 ( Finanzierung des Altlastensanierungsverbandes ) 

Wie bereits zu § 12 Abs. 3 ausgeführt wurde , steht dem Altlasten­

sanierungsverband s chon gemäß § 11 in Verbindung mit § 12 Abs. 1 

das gesamte Abgabenaufkommen zur Verfügung. § 14 Z .  1 bestätigt 

das . Warum zugunsten des Altlastensanierungsverbandes darüber 

hinaus noch Anleihen , Darlehen und sonstige Kredite aufgenommen 

werden sol len , i s t  aus dem Gesetzestext nicht zu erkennen. Erläu­

terungen zu § 14 gibt es nicht. Da der Altlastensanierungsverband 

gemäß § 12 Ahs. 2 vom Bundesministerium für Umwelt , Jugend und 

Familie vertreten wird , müßten die Anleihen , Darlehen und Kredite 

wohl vom Bundesministerium für Umwelt , Jugend und Familie zu 

Lasten des Bundes aufgenommen werden. 
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Zu 5 15 ( Aufsuchen von Altlasten ) 

Der Altlastensanierungsverband hat nicht etwa selbst die Altla­

s ten zu erfassen. Gemäß § 15 Abs. 1 soll es ihm ledigl ich obl ie­

gen , " die bundesweite Erfas sung von Al tablagerungen , Altstandor­

ten und kontaminierten Flächen zu koordinieren und in Auftrag zu 

geben " .  Muß man dazu wirklich mit Hil fe einer neuen Bundesabgabe 

eine neue Körperschaft öf fentlichen Rechts errichten? 

Wie die nächsten beiden Sätze des § 15 Abs. 1 zeigen , haben die 

Autoren des Gesetzentwurfes sehr wohl an die Existenz des Umwelt­

bundesamtes und an des sen Aufgabenbereich gedacht. Das Umweltbun­

desamt soll die aus der Erfassung gewonnenen " Daten und Kenntnis­

.§.§. • • • •  verwerten " .  Das Umweltbundesamt hat auch " die EDV-techni­

s ehen und fachl ichen Voraus setzungen für die Führung des Ver­

dachts flächenkatasters zu scha ffen " .  Die Erfas sung der Altlasten 

darf das Umweltbundesamt aber weder selbst vornehmen noch in 

Auftrag geben . 

Die Abs chätzung des Gefährdungspotentials der Altlasten ist gemäß 

§ 15 Abs. 2 offenbar weder Aufgabe des Bundesministeriums für 

Umwel t ,  Jugend und Famil ie noch des Umweltbundesamtes , noch des 

Altlastensanierungsverbandes. Der Altlastensanierungsverband hat 

gemäß § 15 Abs. 2 die Abschätzung des Gefährdungspotentials le­

diglich " zu koordinieren " .  Wer zur Abschätzung des Gefährdungspo­

tential s zuständig ist , geht aus § 15 Abs. 2 nicht hervor , wohl 

aber aus § 16. 

Zu 5 16 ( Prioritätenl i ste für die Sanierung von Altlasten ) 

Gemäß § 16 hat der Altlastensanierungsverband " auf Empfehlung des 

Altlastenkuratoriums ( 5  2 3 ) " nach bestimmten Kriterien eine 
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Prioritätenliste für eine Einstufung der Al tlasten nach ihrem 

Gefährdungsgrad und für Umfang und Dringl ichkeit der " Überwa­

chung s - , Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen " zu erstel len und 

f ortzuschreiben . 

I n  dieser Stel lungnahme wurde bereits zu § 1 0  Abs .  2 aus führl ich 

dargelegt , daß diese Aufgabe ebensogut vom Umwel tbundesamt wahr­

genommen werden könnte , j a  sogar wahrgenommen werden müßte . 

Zu § 1 7  ( Finanzierungspl an . Jahresabschluß und Altl astensanie­

rungsbericht l 

Die f inanz iel l en Gebarungen des Altlastensanierungsverbandes s ind 

aufgrund eines j ährl ichen Finanz ierungsplanes und eines fünf j äh­

rigen Wirtscha ftsplanes durchzuführen . Der Finanzierungsplan ist 

dem Bundesmini sterium für Finanzen und dem Nationalrat vorzule­

gen , der Wirtschaftsplan dem Altlastenkuratorium und dem Bundes­

minister für Finanzen . 

Bei dem empfehlenswerten Verzicht auf die Errichtung eines Altla­

stensanierungsverbandes und eines Altlastensanierungskuratoriums 

könnte das Abgabenaufkommen dem Budget zugeführt werden und die 

Mitf inanzierung der Al tlastensanierung aus dem Budget erfolgen . 

Die Prozeduren des § 1 7  wären damit überflüssig . Eine andere 

Lösung , die den Verwaltungsaufwand der Vol l z iehung des § 1 7  zur 

Gänz e  einspart , wäre die Überweisung des Abgabenaufkommens an den 

Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds . 
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Zu § 1 8  (Auftragsvergabe ) 

Wohl keine Bestimmung des Gesetzentwurfes zeigt die Überflüssig­

keit des Altlastensanierungsverbandes deutl icher auf als der 

§ 1 8 . Zur S icherung und Sanierung von Altlasten hat nach dieser 

Bestimmung der Altlastensanierungsverband nicht mehr bei zutragen , 

als " auf Empfehlung des Altlastenkuratoriums " Pro j ekte " auszu­

schreiben und zu vergeben " .  

Zu § 1 9  ( Projektbegleitende Kontrol l e )  

Nicht einmal die pro j ektbegleitende Kontrolle soll und darf der 

Al tlastenverband selbst durchführen . "Mit der Kontrolle der 

Durchführung der Sicherungs- und Sanierungs arbeiten sowie der 

prüfung der Pro j ektabrechnung " hat der Altlastenverband " Sachver­

ständige ( wi s senschaftliche Institutionen , Z ivil ingenieure und 

technische Büros ) zu beauftragen " .  

Z u  § 2 0  (Abgabenbefreiung ) 

keine Bemerkung 

Zu § 2 1  ( Haftung ) 

keine Bemerkung 
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Zu § 2 2  ( Ersatzansprüche ) 

§ 2 2  verpflichtet den Altlastensanierungsverband " Ersatzansprüche 

gegen denj enigen gerichtlich oder außergerichtl ich gel tend zu 

machen , der seinen Sicherungs - und Sanierungsverpflichtungen 

aufgrund bundesrechtl icher oder landesrechtl icher Vorschriften 

nicht nachgekommen ist sowie rechtswidrig und s chuldhaft gehan­

delt hat " .  Diese " Ersatzansprüche " hat der Altlastensanierungs ­

verband " nach Maßgabe von Lei stungen des Verbandes "  in der Höhe 

des " Mi tvers chuldens " des Verpflichteten " und nach Maßgabe der 

wirts chaftl ichen Zumutbarkeit " geltend zu machen. Die Formul ie­

rung des § 2 2  wirft die Frage auf , wel che gesetzliche Bestimmung 

dem Altlastensanierungsverband sol'che " Ersatzansprüche " einräumt. 

Wenn § 2 2  sol che Ersatzansprüche begründen sol l , müßte das ent­

sprechend zum Ausdruck gebracht werden. Ein Ersatzanspruch der 

seiner Höhe nach von der " Höhe des Mitverschuldens " und von " der 

wirtschaftlichen Zumutbarkeit " abhängig ist , wäre wohl nicht aus­

reichend determiniert. 

Die Erläuterungen geben keine Auskunft zu diesen Fragen. Al l er­

dings wird dort angemerkt , " daß ein Großteil der Deponien in der 

Vergangenheit von den Gemeinden betrieben wurde " .  Diese Anmerkung 

kann a l s  I ndiz dafür verstanden werden , daß die Ersatzansprüche 

gegen Gemeinden geltend gemacht werden sol len. 

Zu § 2 3  ( Altlas tenkuratorium ) 

Zur Beratung des Bundesministers für Umwelt , Jugend und Familie 

soll gemäß § 23  ein Altlastenkuratorium eingerichtet werden. 

Folgende Institutionen bzw. Gebietskörperschaften müssen Vertre­

ter entsenden : 

� ÖSTERREICHISCHES BUNDESINSTITUT FÜR GESUNDHEITSWESEN 

1/SN-168/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)44 von 49

www.parlament.gv.at



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

' I  
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

- 4 4  -

o Bundesministerium für Umwelt , Jugend und Famil ie 

o Bundesministerium für Finanzen 

o Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 

o Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten 

o Bundeskammer der gewerbli chen Wirts chaft 

o Österreichis cher Arbeiterkammertag 

o j edes Bundesland 

o Städtebund 

o Gemeindebund . 

Das Kuratorium besteht aus 1 8  Mitgliedern. Für j edes Mitglied ist 

ein Ersatzmitgl ied zu bestellen. Insgesamt s ind sohin 36 Vertre­

ter von 1 7  Gebietskörperschaften bzw. Ministerien und sonstigen 

Institutionen für das " Altlastenkuratorium" zu bestellen . 

Die Beratungen und Bes chlußfassungen des Kuratoriums s ind nach 

einer vom Kuratorium zu beschließenden Geschäftsordnung vorzuneh­

men , die vom Bundesminister für Umwelt , Jugend und Famil ie zu 

genehmigen i st. 

Ein sol cher Aufwand für die Beratung des Bundesministers für 

Umwelt , Jugend und Familie , der ohnehin über das Umweltbundesamt 

und über den Umwelt- und Was serwirtschafts fonds verfügt und der 

nach dem vorl iegenden Gesetzentwurf eine neue öffentl ich-rechtl i­

che Körperschaft , den Altlastensanierungsverband , erhal ten soll , 

ist wohl mit den Grundsätzen einer zweckmäßigen und sparsamen 

Verwaltung unvereinbar . Seit Jahrzehnten wird von der Notwendig­

keit einer Verwaltungsreform mit dem Z iel von Einsparungen im 

öffentl i chen Dienst geredet . Die von den Ministerien vorberei­

teten Gesetzentwürfe sehen aber immer wieder neue Aufgaben des 

öf fentlichen Dienstes und Ausgliederungen solcher Aufgaben aus 

der allgemeinen staatlichen Verwaltung vor . Das mag manchmal 

nicht zu vermeiden sein. Hier ist es zu vermeiden ! 

Q ÖSTERREICHISCHES BUNDESINSTITUT FüR GESUNDHEITSWESEN 

1/SN-168/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 45 von 49

www.parlament.gv.at



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

- 4 5  -

Zu § 2 4  ( Verschwiegenheitspf licht l 

keine Bemerkung 

Zu § 2 5  ( Zwangsrechte ) 

Die Regelung der Zwangsrechte gegen die Eigentümer der mögl icher­

weise zu sanierenden Verdachts flächen ist sehr umfangreich und 

kompli z iert. 

Um Bodenproben entnehmen zu können , bedarf es eines Antrages des 

Al tlastensanierungsverbandes beim Landeshauptmann , der den Lie­

genschaftseigentümer mit Bescheid zur Duldung der Entnahme von 

Bodenproben zu verpflichten hat. Gegen den Bes cheid des Landes­

hauptmannes ist die Berufung an den Bundesminister für Umwelt , 

Jugend und Fami lie zulässig. In gleicher Wei se ist der Liegen­

schaftseigentümer zur Duldung der Sicherung und Sanierung von 

Altlasten zu verpflichten. 

Für die Entnahme von Bodenproben und für die S icherung und Sanie­

rung von Altlasten i s t  den Liegenschaftseigentümern gemäß § 2 5  

Ahs. 4 eine Entschädigung z u  leisten ( 1 ) .  Ein Entschädigungs ­

anspruch s o l l  nur dann nicht bestehen , wenn d i e  Liegenschafts­

eigentümer ( bzw . deren dinglich und obl igatorisch Berechtigten ) 

" rechtswidrig und s chuldhaft Sicherungs- und Sanierungspflichten 

aufgrund bundesrechtlicher oder landesrechtl icher Vorschri ften 

zuwidergehandelt haben " .  

Da es zumindest in der Praxi s  weder nach den Ahfal lgesetzen der 

Länder noch nach dem Sonderabfal lgesetz des Bundes solche Sanie­

rungspf l i chten g ibt , wird durch § 25 Ahs. 4 des vorliegenden 

Gesetzentwurfes in der Regel ein Entschädigungsanspruch begründet 

werden ; es sei denn , der Liegenschaftseigentümer hat gegen einen 

Sanierungsauftrag nach dem Was serrechtsgesetz verstoßen . 
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Die Beurteilung , ob ein Deponiebetreiber rechtswidrig und schuld­

haft Sicherungs - und Sanierungspflichten aufgrund bundesrechtli­

cher oder l andesrechtlicher Vorschri ften zuwidergehandelt hat , 

kann im Hinbl i ck auf das Fehlen detaillierter geset z l i cher Anfor­

derungen an Aus stattung und Betrieb von Deponien ( die Deponie­

richtlinien s ind unverbindli ch und begründen keine Pflichten ) im 

E inzel fall sehr schwierig sein . Auch bei offenkundigen kras sen 

Mißständen wird nicht ohne weiteres festgestellt werden können , 

daß der Deponiebetreiber Sanierungspf l ichten " aufgrund bundes­

rechtl icher oder landesrechtl icher Vorschriften " zuwidergehandelt 

hat , wei l  es eben sol che Vorschriften kaum gibt . 

Aber selbst wenn feststeht , daß der Deponiebetreiber nicht 

rechtswidrig und schuldhaft Sicherungs- und Sanierungspf lichten 

aufgrund bundesrechtl icher oder landesrechtlicher Vorschri ften 

zuwidergehandelt hat , wird er als Verursacher der Altlast in Be­

tracht zu z iehen sein . Nach dem Verursacherprinzip wäre er - al­

lenfal l s  neben dem Erzeuger bzw . Anlieferer des Abfalls - zur 

Tragung der Sanierungskosten heranzuziehen . 

Der vorl iegende Gesetzentwurf , der vom Verursacherprinz ip abgeht , 

belastet hingegen alle deponierten Abfälle und damit alle pri­

vaten Haushal te mit den Sanierungskosten . 

Den Verursacher nicht nur von den Kosten der Sanierung zu be­

freien , sondern ihm für die Duldung der Sanierung , für die er 

nichts z u  leisten hat , zu Lasten der privaten Haushalte auch noch 

eine Ents chädigung zu z ahlen , geht wohl zu weit . Sol len die pri­

vaten Haushalte mit einer neuen Abgabe belastet werden , damit die 

Betreiber von umweltgefährdenden Deponien , die , wie etwa die 

Fischer-Deponie nördl ich von Wiener Neustadt , dringend sanie­

rungsbedürftig s ind , eine Entschädigung für die Duldung der Sa­

nierung erhalten können? Dafür wird die betroffene Bevölkerung 

voraussichtl i ch kein Verständnis aufbringen . 

Q ÖSTERREI CHISCHES BUNDESINSTITUT FÜR GESUNDHEITSWESEN 

1/SN-168/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 47 von 49

www.parlament.gv.at



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

- 4 7  -

Die Bestimmung des Abs . 4 letzter Satz , wonach bei Vorliegen 

eines Mitverschuldens die Entschädigungspflicht " in der Höhe des 

Mitverschuldens gemindert " wird , wird wegen ihrer Unbestimmtheit 

s chwer zu vol l z iehen sein . 

Zu § 2 6  ( Meßeinrichtungen l 

Nach § 2 6  wird der Deponiebetreiber oder der Exporteur nicht etwa 

verpf l i chtet , Meßeinrichtungen anzukaufen und an Ort und Stel le 

zu verwenden. Sie müssen vielmehr nur dafür Sorge tragen , daß sie 

die Mögl i chkeit der Benutzung einer Waage haben ( vgl. Erläuterun­

gen zu § 2 6 ) .  Die Waagen können sohin auch disloziert sein . I n  

dieser Stellungnahme wurde das bereits anläßlich der Behandlung 

des § 8 kritisiert . Es ist näml ich die Frage aufzuwerfen , wie der 

Deponiebetreiber im Zeitpunkt des Einbringens der Abfälle in die 

Deponie ( §  7 )  deren Gewi cht ermitteln soll , wenn sich auf dem 

Deponiegelände keine Waage befindet . Die bloße Ausstellung und 

Übergabe eines Beleges über eine vor diesem Zeitpunkt " durchge­

führte Mes sung " kann die nach dem Wortlaut des § 7 erforderl iche 

Ermittlung des Gewichts " im Zeitpunkt des Einbringens von Ab­

fällen in die Deponie " nicht ersetzen. 

§ 2 6  s teht sohin im Widerspruch zu § 7 Z .  1 lit . a .  

Zu § 2 7  ( Sonstige Sanierungspfl i chten ) 

keine Bemerkung 
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Zu § 2 8  ( Strafbestimmungen ) 

Wer gegen die Pfl icht verstößt , die Entnahme von Bodenproben , die 

Vornahme von Boden- und Grundwas seruntersuchungen oder die Siche­

rung und Sanierung von Altlasten zu dulden , soll ebenso wie der­

j enige , der über keine Waage verfügt , mit einer Geldstrafe bis zu 

1 0 0 . 0 0 0  S bestraft werden. Nur im Wiederholungsfall beträgt die 

Höchststrafe 3 0 0 . 0 0 0  S .  

Angesichts der Tatsache , daß die Sanierung einer einz igen Deponie 

mehrere Milliarden Schi ll ing erfordern kann , sollte die Bemessung 

der Höchststrafe überprüft werden . 

Zu § 3 0  ( Inkrafttreten ) 

keine Bemerkung 
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